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10.1 Einleitung

Das Asylrecht, wie auch das gesamte Asyl-
wesen, ist ein aktuelles politisches Thema, das auf
verschiedenen Ebenen zu kontroversen Diskussi-
onen führt. Besonders sichtbar wird dies an den
Diskussionen über die im Jahr 2010 verabschiede-
te Botschaft des Bundesrats zur zehnten Revision
des Asylgesetzes (AsylG, SR 142.31). Für die einen
bedeutet diese einen weiteren Abbau des Asyl-
rechts, welches immer mehr zum Asylverhinde-
rungsrecht wird. Für andere wiederum ist eine
Verschärfung nötig, um den unkontrollierten Zu-
strom von Personen aus anderen Ländern zu
stoppen.

In der Schweiz ist das Asylrecht Bundes-
recht, die Kantone sind für den Vollzug zustän-
dig. Dieser Vollzug ist mit einigen Herausforde-
rungen konfrontiert. So ist z.B. die Zahl der
unterzubringenden Asylsuchenden je nach politi-
scher Weltlage sehr schwankend. Im Gegensatz
zu den 1990er Jahren mit vielen Asylsuchenden
aus dem ehemaligen Jugoslawien ist für die letz-
ten Jahre eine deutlich geringere, wenn auch ak-
tuell eher wieder zunehmende Zahl von Asylge-
suchen festzuhalten (siehe Abschnitt 10.2).

Wie sehr das Asylrecht vom politischen Ge-
schehen der Welt abhängig ist, zeigte sich bei-
spielhaft im Jahr 2011, als infolge der Transfor-
mationen in Nordafrika die Asylgesuche in der
Schweiz markant zugenommen haben (vgl. Bun-
desamt für Migration 2012c, 5). Doch gilt der
ganze afrikanische Kontinent, und nicht nur
Nordafrika, weiterhin als ein zentrales Thema im
Asylwesen, wie die Herkunftsländer vieler Asylsu-
chender, z.B. Nigeria und Eritrea, belegen. Gleich-
zeitig ist darauf zu verweisen, dass 80%, also der
grösste Anteil der weltweit rund 16 Millionen
Flüchtlinge und Vertriebenen in den Nachbarlän-
dern der jeweiligen Konfl iktorte zu fi nden sind
(vgl. Bundesamt für Migration 2012b, 12). 10%
aller Flüchtlinge halten sich in Europa auf (vgl.
Bundesamt für Migration 2012c, 12 – 13).
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Obwohl im Sozialbericht 2005 keine spezifi -
schen Herausforderungen im Bereich Asyl festge-
halten wurden, lassen sich aufgrund der damali-
gen Darstellungen einige Herausforderungen im 
Asylrecht benennen. Neben dem eigentlichen 
Asylverfahren gehören die Unterbringung der 
Asylsuchenden1 und – bei Asylgewährung 2 bzw. 
vorläufi ger Aufnahme3 – ihre Integration zu den 
zentralen Herausforderungen im Asylwesen. Die-
se umfasst die fi nanzielle Unterstützung oder För-
derung der eigenen Erwerbstätigkeit sowie die 
Gestaltung der Wohnsituation. Bei Kindern kom-
men die Einschulung und die darüber hinausrei-
chende soziale Integration dazu. Weiter ist darauf 
zu verweisen, dass das Zusammenleben von Ein-
heimischen und Asylsuchenden sich nicht in je-
dem Fall problemlos gestaltet (für weitere Hin-
weise und Quellen vgl. z.B. Informationsplattform 
humanrights.ch 2012; Schweizerische Beobach-
tungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht 2012).

Ein weiterer Fokus richtet sich auf abge-
lehnte Asylgesuche und vorläufi ge Aufnahmen, 
die mit einem Wegweisungsentscheid verbun-
den sind. Bei den vorläufi g aufgenommenen Per-
sonen ist die Wegweisung zugunsten einer vor-
läufi gen Aufnahme aufgeschoben worden. 
Längst nicht alle ausreisepfl ichtigen Asylsuchen-
den verlassen die Schweiz wieder innert gegebe-
ner Frist. Zu den ausreisepfl ichtigen Asylsuchen-
den zählen zwei Personengruppen: Personen mit 
einem Nichteintretensentscheid (NEE) und Perso-
nen mit einem materiellen negativen Asyl- und 
Wegweisungsentscheid (NAWE).

Wird auf Asylgesuche aus Gründen des Asyl-
gesetzes gar nicht erst eingetreten (vgl. Art. 32 
AsylG), erfolgt ein NEE. Seit dem 1. April 2004 sind 
Asylsuchende mit einem rechtskräftigen NEE 
grundsätzlich vom Sozialhilfesystem des Asylbe-
reichs ausgeschlossen. Asylsuchende Personen mit 
einem materiellen negativen Asyl- und Wegwei-
sungsentscheid sind seit 2008 aus dem Sozialhilfe-
system des Asylbereichs ausgeschlossen. 

Die in der Bundesverfassung Art. 12 festge-
haltene «Überlebenshilfe» gilt, bei Vorliegen ei-
ner Notlage, auch für ausreisepfl ichtige Asylsu-
chende (vgl. BGE 130 II 166). Die damit begrün-
dete Nothilfe soll im Asylbereich einerseits eine 
absolut minimale Unterstützung (Nahrung, Ob-
dach, Kleider, medizinische Versorgung) gewähr-
leisten, andererseits keinerlei Anreize für den 
Verbleib in der Schweiz schaffen (vgl. Amt für 
soziale Sicherheit 2009, 44).

Abweichend zum Sozialbericht 2005 wurde 
das Thema «Asyl» aus dem Themenfeld «Migrati-



195Asyl

on und Asyl» genommen und wird als eigenstän-
diges Themenfeld behandelt. Dies um die unter-
schiedlichen Vorgaben, Strukturen und Leistungen 
des Asylwesens, die sich von denjenigen der 
Migration und Integration grundlegend unter-
scheiden, adäquat abbilden zu können.

1 Asylsuchende: Ausländische Staatsangehörige, die in der 
Schweiz ein Asylgesuch gestellt haben und sich im Asylver-
fahrensprozess oder im Wegweisungsvollzug befi nden.

2 Anerkannte Flüchtlinge: Ausländische Staatsangehörige, 
denen die Schweiz Asyl gewährt, haben Anspruch auf eine 
Aufenthaltsbewilligung und nach fünf Jahren auf eine Nie-
derlassungsbewilligung (Art. 60 AsylG).

3 Vorläufi g Aufnahme: Ist bei abgelehnten Asylgesuchen, 
oder solchen mit Nichteintretensentscheid, der Vollzug der 
Weg- oder Ausweisung nicht möglich, nicht zulässig oder 
nicht zumutbar, so verfügt das Bundesamt für Migration die
vorläufi ge Aufnahme. Die vorläufi ge Aufnahme kann bei 
Wegfallen der Voraussetzungen aufgehoben werden.

Normative Vorgaben
Die rechtlichen Grundlagen im Asylwesen 

werden durch das Asylgesetz vorgegeben. So be-
sagt Art. 2 AsylG: 

«1 Die Schweiz gewährt Flüchtlingen auf 
Gesuch hin Asyl (…).»

«2 Asyl umfasst den Schutz und die Rechts-
stellung, die Personen aufgrund ihrer Flücht-
lingseigenschaft in der Schweiz gewährt werden. 
Es schliesst das Recht auf Anwesenheit in der 
Schweiz ein.»

Auf kantonaler Ebene ist in § 155 des Sozial-
gesetzes (BGS 831.1) die Zuständigkeit der Ein-
wohnergemeinden für die Aufnahme der vom 
Kanton zugewiesenen Asylsuchenden festge-
schrieben. Ebenso regelt das Sozialgesetz die So-
zialhilfe für Asylsuchende, die ihren Lebensunter-
halt nicht selber fi nanzieren können. Die 
Sozialhilfe für das Asylwesen ist im Sozialgesetz 
unter dem Titel der Sozialhilfe geregelt, womit 
deren Zuständigkeiten und Organisation auch für 
das Asylwesen gelten (vgl. Amt für soziale Sicher-
heit 2009, 25). Für Personen mit illegalem Aufent-
halt in der Schweiz regelt § 158 (BGS 831.1) die 
Voraussetzungen für Erhalt einer Nothilfe.

Das kantonale Amt für soziale Sicherheit 
benennt im Globalbudget «soziale Sicherheit» 
folgende Ziele bzw. Indikatoren:

Normative Vorgaben Asyl

Massnahmen durchsetzen (Nr. 32) 
Indikator: Prozentuale Anzahl vermittelte 
Asylsuchende an Einwohnergemeinden ge-
messen an den Bundeszuweisungen (Nr. 321) 
Ziel: % = 95 (Soll 2011)

Maximale Aufenthaltsdauer von Asylsu-
chenden in Zentren (Leistungsdaten, S. 10)
Indikator: Maximale Aufenthaltsdauer von 
Asylsuchenden in Zentren
Ziel: Monate = 3 (Soll 2011 und 2012)

Quelle: Botschaft und Entwurf des Regierungsrates an 
den Kantonsrat von Solothurn vom 15. September 
2009, RRB Nr. 2009/1669 (vgl. SGB 169/2009)

Organisation des Asylwesens 
im Kanton Solothurn
Mit der Bildung von Sozialregionen hat sich 

die Zuständigkeit für das Asylwesen teilweise 
verändert. Nicht alle Einwohnergemeinden ha-
ben diese Zuständigkeit bereits an die jeweilige 
Sozialregion delegiert. Mehrheitlich erfolgt die 
Zuteilung der Asylsuchenden jedoch neu an die 
Sozialregionen, die für die Zuteilung auf die Ein-
wohnergemeinden zuständig sind.

Asylbereich und Sozialregionen

Gemäss Sozialgesetz unterliegt die Sozial-
hilfe im Asyl- oder Flüchtlingsbereich den
gleichen Grundsätzen wie die Sozialhilfe für
andere Gruppen. Per Ende 2011 sind in neun
der 14 Sozialregionen die Sozialhilfeaufga-
ben komplett in die Sozialregionen über-
führt worden. In zwei Sozialregionen sind
die Einwohnergemeinden teilweise für die
Sozialhilfe im Asyl- oder Flüchtlingsbereich
zuständig, wobei die Administration der
Dossiers mehrheitlich durch die Sozialregio-
nen erfolgt. In drei Sozialregionen sind wei-
terhin die Einwohnergemeinden für die So-
zialhilfe im Asyl- und Flüchtlingsbereich
zuständig.

Nach § 169 Sozialgesetz haben die Einwoh-
nergemeinden spätestens nach einer Über-
gangsphase von fünf Jahren (bis 1. Januar
2013) die zugewiesenen Aufgaben der Sozi-
alhilfe den Sozialregionen zu übergeben;
für den Asylbereich betrifft dies den Bereich
der sozialhilferechtlichen Aufwendungen.

Quelle: Amt für soziale Sicherheit 2011b, 26 – 27; vgl.
auch die Jahresberichte der Sozialregionen
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10.2 Lage

Zunächst werden Erläuterungen zu zentra-
len Begriffen und den verwendeten Datenquel-
len vorgestellt. Auf die letzte Asylgesetzrevision 
sowie auf die aktuell geplante Revision wird an-
schliessend eingegangen. Die Lage der Asylsu-
chenden im Kanton Solothurn wird anhand von 
Angaben zur Anzahl Personen im Asylbereich so-
wie anhand der Zuweisungen des Bundes an den 
Kanton beschrieben. Abschliessend werden die
Asylentscheide und Aufenthaltsregelungen prä-
sentiert.

10.2.1 Begriffe und Datenquellen
Zentrale Begriffe
Anerkannte Flüchtlinge
Im Asylgesetz (AsylG) werden die Vorausset-

zungen eines Asylgesuchs und die Folgen bei Ge-
währung oder Ablehnung eines solchen geregelt.
Als anerkannte Flüchtlinge werden Personen be-
zeichnet, deren Asylgesuch bewilligt wurde (vgl.
Art. 49 AsylG). Sie erhalten eine Aufenthaltsbe-
willigung (Ausweis B) und haben nach fünf Jah-
ren Anspruch auf eine Niederlassungsbewilligung
(Ausweis C). Der Bund vergütet die fi nanziellen
Aufwendungen für Flüchtlinge während fünf
Jahren mit Pauschalbeiträgen, namentlich die
Kosten für die Sozialhilfe. Weiter leistet der Bund
eine einmalige Integrationspauschale, die per Da-
tum des Entscheids über die Aufnahme ausgelöst
wird. Diese Integrationspauschale hat die Förde-
rung der sozialen Integration und wirtschaftli-
chen Selbständigkeit der betreffenden Personen
zum Zweck und kann von der Erreichung sozial-
politischer Ziele abhängig gemacht sowie auf be-
stimmte Gruppen beschränkt werden. Die Pau-
schalbeiträge werden vom Bund während
maximal sieben Jahren nach der Einreise ausge-
richtet (Art. 87 AuG, SR 142.20).

Asylsuchende
Asylsuchende (oder Asylbewerber/innen)

sind Personen, die in der Schweiz um Asyl nachge-
sucht haben und deren Gesuch noch nicht rechts-
kräftig entschieden wurde. Sie erhalten einen
Ausweis N. Zu den Asylsuchenden werden auch
Personen mit abgelehnten Asylgesuchen oder
Personen gezählt, auf deren Asylgesuch nicht ein-
getreten wurde. Der Bund vergütet den Kanto-
nen die Aufwendungen für die Sozialhilfe im Rah-
men von Pauschalen.

Schutzbedürftige
Neben der Asylgewährung und der Rechts-

stellung der Flüchtlinge in der Schweiz regelt das
Asylgesetz auch den vorübergehenden Schutz 
von Schutzbedürftigen in der Schweiz sowie de-

ren Rückkehr in ihre Herkunftsländer. Die Schweiz 
kann Schutzbedürftigen vorübergehenden Schutz 
gewähren während der Dauer einer schweren all-
gemeinen Gefährdung, wie z.B. in einem Krieg 
oder Bürgerkrieg (vgl. Art. 4 AsylG). Sie erhalten 
einen Ausweis S. Gemäss Auskunft der Abteilung 
Migration und Schweizer Ausweise gibt es im 
Kanton Solothurn – wie auch in der Schweiz – kei-
ne Personen mit Ausweis S.

Vorläufi ge Aufnahme
Ist bei einem abgelehnten Asylgesuch (vgl. 

Art. 40 AsylG) oder bei Nichteintretensentscheid 
(vgl. Art. 32 AsylG) der Wegweisungsvollzug 
nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht mög-
lich, so wird die Anwesenheit nach der vorläufi -
gen Aufnahme gemäss Ausländergesetz (AuG) 
geregelt (vgl. Art. 44 AsylG und Art. 83 AuG). 
Vorläufi g Aufgenommene haben seit 2007 einen 
erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt, sie er-
halten eine Arbeitsbewilligung unabhängig von 
der Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage und dem 
Inländervorrang. Sie können ihre Familien nach 
drei Jahren nachziehen und können Integrati-
onsmassnahmen in Anspruch nehmen (vgl. Bun-
desamt für Migration 2012b, 15). Sie erhalten ei-
nen Ausweis F. Auch bei den Flüchtlingen ist eine 
vorläufi g Aufnahme möglich (Art. 83 Abs. 8 
AuG). Vorläufi g aufgenommene Flüchtlinge sind 
in Bezug auf die sozialhilferechtliche Unterstüt-
zung den anerkannten Flüchtlingen gleichge-
stellt (Art. 86 Abs. 1 AuG). Die fi nanzielle Abgel-
tung durch den Bund gestaltet sich ebenfalls 
analog der anerkannten Flüchtlinge.

Der Bund richtet den Kantonen Beiträge für 
vorläufi g aufgenommene Personen aus. Damit 
werden den Kantonen die Aufwendungen für 
die Sozialhilfe, Krankenversicherung und Betreu-
ung (anteilsmässig) über Pauschalen abgegolten. 
Die Pauschalen werden vom Bund während maxi-
mal sieben Jahren nach der Einreise ausgerichtet 
(Art. 87 AuG). Zusätzlich wird eine einmalige In-
tegrationspauschale ausbezahlt, analog der Re-
gelung bei anerkannten Flüchtlingen.

Datenquellen und Kategorien
Die nachfolgend aufgeführten Ausführun-

gen stützen sich insbesondere auf zwei Daten-
quellen ab. Hauptgrundlage ist die Asylstatistik 
des Bundesamts für Migration (BFM). Sie beruht 
auf dem Zentralen-Migrations-Informations-Sys-
tem ZEMIS, welches seit März 2008 in Betrieb ist. 
Mit der Umstellung auf ZEMIS wurden Anpassun-
gen an Defi nitionen vorgenommen, die auch 
rückwirkend auf die Datenbestände angewen-
det wurden (vgl. Bundesamt für Migration 2008).
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Die zweite Quelle bildet die kantonale 
Asylstatistik, welche von der Fachstelle Asyl des 
Amts für soziale Sicherheit geführt wird. Sie ent-
hält insbesondere Angaben zur Belegung der 
Durchgangszentren, zum fi nanziellen Aufwand 
und Ertrag sowie zur monatlich erhobenen An-
zahl Personen im Asyl- und Flüchtlingsbereich.

Eine Übersicht über die Auswertungskate-
gorien der Asylstatistik des BFM gibt Tabelle 10.1.

Tabelle 10.1: Übersicht über die Haupt- und 
Unterkategorien der Auswertungen in der 
Asylstatistik

Quellen: ASYL, ZEMIS

Haupt-
kategorie Unterkategorien

Personen im Asylprozess

Verfahrensprozess

Asylentscheidungsprozess 
(erstinstanzlich hängig)

erstinstanzlich entschieden, noch nicht 
rechtskräftig (Rechtskraftprozess)

Vorläufi ge Aufnahmen

Vorläufi g Aufgenommene ≤ 7 Jahre

Vorläufi g Aufgenommene > 7 Jahre

Vorläufi g aufgenommene 
Flüchtlinge ≤ 7 Jahre

Vorläufi g aufgenommene
Flüchtlinge > 7 Jahre

Spezialfälle

Personen mit Vollzugsunterstützung

Personen mit Papierbeschaffung

Papierbeschaffung nach Asylverfahren

Papierbeschaffung ohne Asylverfahren 

Personen in der Ausreiseorganisation

Ausreiseorganisation nach Asylverfahren

Ausreiseorganisation ohne Asylverfahren

Vollzugsunterstützung ausgesetzt oder 
blockiert

Statistische Spezialfälle in der Vollzugs-
unterstützung

Anerkannte Flüchtlinge

Flüchtlinge Ausweis B

Flüchtlinge Ausweis C

Die Unterteilungen der Personen im Asyl-
prozess und bei den anerkannten Flüchtlingen 
richten sich primär danach, wer die Sozialhilfe-
kosten trägt. Bei Asylsuchenden im Verfahrens-
prozess, den vorläufi g Aufgenommenen und den 
vorläufi g aufgenommenen Flüchtlingen mit ei-
ner Aufenthaltsdauer von höchstens sieben Jah-
ren sowie den anerkannten Flüchtlingen mit ei-
ner Aufenthaltsdauer von höchstens fünf Jahren 

(mit einer B-Bewilligung) werden die Sozialhilfe-
kosten aus Mitteln des Bundes fi nanziert. Hinge-
gen kommen bei den vorläufi g Aufgenommenen 
und den vorläufi g aufgenommenen Flüchtlingen 
mit einer Aufenthaltsdauer von über sieben Jah-
re sowie bei den anerkannten Flüchtlingen mit 
mehr als fünf Jahren Aufenthalt (C-Bewilligung) 
die Kantone für die Finanzierung der Sozialhilfe-
kosten auf. Das heisst im Kanton Solothurn wer-
den die Sozialhilfekosten für die zweitgenann-
ten Personengruppen über den Lastenausgleich 
Sozialhilfe den Einwohnergemeinden belastet.

Sozialhilfestatistik im Asylwesen
Abweichend von der Gliederung in der 

Asylstatistik des BFM und der kantonalen Asyl-
statistik werden vom Bundesamt für Statistik 
(BFS) in der Sozialhilfestatistik des Asylwesens 
die beiden Bereiche Asyl- und Flüchtlingsbereich 
unterschieden.

Zum Asylbereich werden in der Sozialhilfe-
statistik des Asylwesens des BFS die Personen mit 
hängigen Asylverfahren der ersten und zweiten 
Instanz gezählt (bis Rechtskraft). Zusätzlich ge-
hören zum Asylbereich die vorläufi g aufgenom-
menen Personen mit höchstens sieben Jahren 
Aufenthalt in der Schweiz. Der Flüchtlingsbe-
reich umfasst die anerkannten Flüchtlinge in der 
Schweiz sowie die vorläufi g aufgenommenen 
Personen mit mehr als sieben Jahren Aufenthalt 
in der Schweiz (vgl. Bundesamt für Statistik 2007; 
Bundesamt für Statistik 2012).

10.2.2 Asylgesetzrevisionen
Revision des Asylgesetzes per 2008
Das revidierte Asylgesetz mit Inkraftsetzung 

per 1.1.2008 bringt, neben der im Kapitel Soziale 
Sicherungssysteme erwähnten Ausdehnung der 
Nothilferegelung, einen Wechsel der Zuständig-
keit bei vorläufi g aufgenommenen Personen mit 
über sieben Jahren Aufenthalt in der Schweiz, 
welche neu in die kantonale Sozialhilfezustän-
digkeit fallen, mit der Auswirkung, dass die Sozi-
alhilfekosten über den Lastenausgleich Sozialhil-
fe abgerechnet werden (vgl. RRB 2008/563).

Aktuelle Asylgesetzrevision
Die Botschaft zur zehnten Revision des Asyl-

gesetzes verabschiedete der Bundesrat am 
26.5.2010 (vgl. EJPD 2010). Die wichtigsten Ände-
rungen sehen eine Vereinfachung der Nichteintre-
tensverfahren vor sowie ein geändertes Verfahren 
bei Wiedererwägungs- und Mehrfachgesuchen. 
Weiter soll die Möglichkeit aufgehoben werden, 
auf schweizerischen Vertretungen im Ausland 
Asylgesuche einreichen zu können. Des Weiteren 
soll Desertion und Wehrdienstverweigerung zu-
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künftig nicht mehr als Fluchtgrund anerkannt 
werden können. Eine vorläufi ge Aufnahme bei 
Unmöglichkeit der Wegweisung ist möglich. Miss-
bräuchliche politische Tätigkeiten in der Schweiz, 
die ausschliesslich der Begründung der Flücht-
lingseigenschaft dienen, sollen zukünftig straf-
rechtlich sanktioniert werden können. Dieselbe 
Sanktion ist für Personen vorgesehen, die Asylsu-
chende bei dieser Missbrauchsform unterstützen.

Im Rahmen der Beratung in National- und 
Ständerat wurden weitere Verschärfungen in die 
Gesetzesrevision aufgenommen. Neu sollen so ge-
nannt «renitente» Asylsuchende in «besonderen 
Zentren» untergebracht werden, wenn sie den 
«ordentlichen Betrieb der Empfangs- und Verfah-

renszentren erheblich stören» (Art. 26 Abs. 1bis ff. 
AsylG; vorgeschlagene Revision vom 28.9.2012). 
Weiter soll der Bundesrat während dreier Jahre 
neue Verfahrensabläufe im Rahmen von «Test-
phasen» selber bestimmen können. Diese beiden 
und weitere Änderungen wurden vom Parlament 
bereits als dringlich erklärt (in Kraft seit 29.9.2012).

Parallel zur Botschaft zum Asylgesetz ist 
eine Revision des Ausländergesetzes verabschie-
det worden. Damit soll der Bundesrat zukünftig 
diejenigen Staaten bezeichnen können, in wel-
che eine Wegweisung als zumutbar erachtet 
wird. Die gesuchstellenden Personen können 
diese juristische Vermutung widerlegen.

Beschleunigungsmassnahmen im Asylbereich 
und grössere Bundeszentren

Am 23. Oktober 2010 hat die staatspolitische
Kommission des Ständerats (SPK-S) Eintreten
auf die Vorlage zur zehnten Asylrevision be-
schlossen. Gleichzeitig wurde das eidgenössi-
sche Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) mit
der Ausarbeitung eines ergänzenden Berichts
über mögliche Beschleunigungsmassnahmen
im Asylbereich beauftragt. Der Bericht bestä-
tigt ein hauptsächliches Problem im Asylbe-
reich (vgl. EJPD 2011, 5): Die durchschnittliche
Dauer zwischen der Einreise und dem Ent-
scheid (Asylgewährung, vorläufi ge Aufnahme
oder Vollzug der Wegweisung bei negativem
Entscheid) ist zu lange. Der Bericht schlägt drei
Handlungsoptionen vor:

1. Bundeszentren für die ordentlichen Ver-
fahren

2. Zusätzlich zur ersten Option soll der Bund
auch für die Unterbringung bei erweiter-
ten Verfahren und dem Wegweisungs-
vollzug bei negativen Asylentscheiden
zuständig sein.

3. Bestehende Strukturen und Kompeten-
zen beibehalten und optimieren. Insbe-
sondere sollen Vorgaben für die Fristen
zur erst- und zweitinstanzlichen Behand-
lung von Asylgesuchen festgelegt wer-
den. Die so genannten Dublin-Verfahren
sollen grundsätzlich in den Empfangs-
und Verfahrenszentren abgeschlossen
werden.

Am 9. Mai 2011 hat sich die SPK-S für die erste 
Handlungsoption ausgesprochen. Diese sieht 
vor, «dass die überwiegende Mehrheit der 
Asylverfahren in Verfahrenszentren innerhalb 
einer kurzen, verbindlichen Frist abgeschlos-
sen wird» (Bundesamt für Migration 2012d, 3), 
was einer bedeutenden Neustrukturierung des 
Asylbereichs gleichkommt. So werden rund 
6’000 Plätze in den Bundeszentren nötig sein 
(bisher: rund 1’400 in den fünf Empfangs- und 
Verfahrenszentren). Dazu schlägt die «Arbeits-
gruppe Bund / Kantone» in ihrem Schlussbe-
richt zu den Umsetzungsfragen zwei Varianten 
vor: eine Variante Zentralisierung und eine Va-
riante Regionalisierung. Die Arbeitsgruppe fa-
vorisiert die Variante Regionalisierung, welche 
neben den bestehenden Verfahrenszentren in 
fünf Regionen maximal vier weitere Warte- 
oder Ausreisezentren pro Region vorsieht 
(ebd., 11).

An der nationalen Asylkonferenz vom 21. Ja-
nuar 2013 wurde in einer Erklärung die Neu-
strukturierung des Asylbereichs verabschiedet. 
Damit wird dem Schlussbericht zugestimmt 
und der Variante Regionalisierung der Vorrang 
gegeben (vgl. EJPD 2013). Damit sollen in Zu-
kunft 60% der Asylverfahren in den Bundes-
zentren durchgeführt werden, während 40% 
der Asylsuchenden auf die Kantone verteilt 
werden (vgl. Bundesamt für Migration 2013).

Quellen: EJPD 2011; Bundesamt für Migration 2012d; EJPD 
2013; Bundesamt für Migration 2013
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10.2.3 Personen im Asylbereich
Anzahl Personen im Asylbereich
Am 31. Dezember 2012 befi nden sich im 

Kanton Solothurn 1’543 Personen im Asylprozess 
(Schweiz: 44’863). Dies entspricht 3.4% aller in 
der Schweiz asylsuchenden Personen. Gemäss in-
terkantonalem Verteilungsschlüssel muss der 
Kanton Solothurn 3.5% der um Asyl suchenden 
Personen aufnehmen (Art. 21. Abs. 1 AsylV 1, SR 
142.311). Der Anteil am effektiven Bestand kann 
sich z.B. durch Kantonswechsel verändern.

Die Zahl der Asylsuchenden im Kanton Solo-
thurn ist 2012 mit 1’543 Personen um 20% 
tiefer als noch 2003 (Schweiz: -30%).

Gegenüber 2003 ist die Zahl der Asylsu-
chenden im Kanton Solothurn im Jahr 2012 um 
20% tiefer (Schweiz: -30%).

Die Abbildung 10.1 zeigt die Anzahl der 
Asylsuchenden im Kanton Solothurn und in der 
Schweiz.

Abbildung 10.1: Anzahl Asylsuchende nach 
Kategorie, Kanton Solothurn und Schweiz, 
2003 – 2012

Quelle: ASYL

Total Asylsuchende (Kanton Solothurn)
Total Personen im Verfahrensprozess (Kt. SO)
Total vorläufig Aufgenommene (Kt. SO)
Total Personen im Vollzugsprozess Asyl (Kt. SO)
Total Asylsuchende (Schweiz), rechte Skala
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Bemerkung:

Vollzugsprozess: Angaben zu Personen im Vollzugsprozess 
sind nur bis 2007 verfügbar.

Im Verfahrensprozess werden per Ende 2012 
778 Asylsuchende gezählt (Schweiz: 21’709), was 
der Hälfte aller Personen im Asylprozess entspricht 
(ASYL(( ; G10.01). Von den Fällen im Verfahrenspro-
zess sind 90% (Schweiz: 87%) im Entscheidungs-
prozess, d.h. erstinstanzlich hängig, und 10% 
(13%) sind im Rechtskraftprozess, d.h. ein erstins-
tanzlicher Entscheid ist vorhanden, aber noch 
nicht rechtskräftig (inkl. hängige Bundesverwal-
tungsgerichtsentscheide nach Asylverfahren). 

Im Asylprozess werden zudem 741 vorläu-
fi g aufgenommene Personen im Kanton Solo-
thurn per Ende 2012 gezählt. Zusätzlich werden 
24 Personen den Kategorien «ausgesetzter Voll-
zug» sowie statistische Spezialfälle zugeordnet.

Die Kategorie der Personen im Vollzugspro-
zess umfasst seit dem revidierten Asylgesetz von 
2008 die Personen mit rechtskräftigem Wegwei-
sungsentscheid, dessen Vollzug aber ausgesetzt 
ist. Im Gegensatz zur Statistik vor 2008 werden 
die vorläufi g aufgenommenen Personen nicht 
mehr dem Vollzugsprozess zugeordnet. Die ent-
sprechende Kategorie wird neu als «Personen 
mit ausgesetztem Vollzug» bezeichnet (vgl. Bun-
desamt für Migration 2008). Ende 2007 weist die 
Asylstatistik 111 Personen im Vollzugsprozess für
den Kanton Solothurn aus (G10.02).

Aufnahmezahlen
Der Kanton Solothurn hat im Jahr 2012 905 

Asylsuchende vom Bund zugewiesen erhalten, was 
nach den Krisenjahren auf dem Balkan (Bosnien 
1990/91 und Kosovo 1998/99) den höchsten Wert 
seit 1988 darstellt (K-ASYL; G10.03). Von 2004 bis 
2007 sind die Zuweisungen an den Kanton im Ver-
gleich zu den Jahren zuvor relativ gering. Von 2008 
bis 2010 ist die Zahl wiederum höher und 2011 
wird eine ähnlich hohe Zahl erreicht wie 2003 (sie-
he Abbildung 10.2). Die Zahl der Zuweisungen von 
Asylsuchenden zwischen 1988 und 2012 entspricht 
jeweils zwischen 0.1% (2007) und 0.6% (1999) der 
gesamten Bevölkerung des Kantons.
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Abbildung 10.2: Anzahl der vom Bund an den Kanton Solothurn zugewiesenen Asylsuchenden, 
Kanton Solothurn, 1988 – 2012

Quelle: K-ASYL

Bemerkung:

Die Anzahl der Zuweisungen von Asylsuchenden beinhaltet auch Neugeborene sowie allfällige Korrekturen aus Vorjahreszahlen.
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Die Zahl der im Kanton Solothurn wohnhaf-
ten Asylsuchenden setzt sich aus den Personen im 
Asylverfahren und Personen mit einer vorläufi -
gen Aufnahme (VA) zusammen. Die folgenden 
Angaben aus der kantonalen Asylstatistik stellen 
Jahresdurchschnittswerte der monatlich erhobe-
nen Zahlen zu den Asylsuchenden und vorläufi g 
Aufgenommenen dar (siehe Tabelle 10.2).

Im Jahr 2012 werden pro Monat durch-
schnittlich 1’803 Asylsuchende im Kanton Solo-
thurn gezählt, das sind 37% mehr als noch 2008. 
Davon machen die Asylsuchenden 38% aus, die 
vorläufi g Aufgenommenen im Asylverfahren 
34% aus, und die anerkannten Flüchtlinge 19%. 
Im Jahr 2008 waren noch mehr als die Hälfte, 
nämlich 53%, der Personen im Asylverfahren im 
Kanton Solothurn den vorläufi g Aufgenomme-
nen zuzuordnen.

Tabelle 10.2: Anzahl Personen im Asylbereich 
und Verteilung nach Kategorie, Kanton Solo-
thurn, 2008 – 2012

Quelle: K-ASYL
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2008 1’320 29 53 7 9 2

2009 1’510 39 41 7 11 2

2010 1’432 29 43 8 18 1

2011 1’571 32 39 8 20 1

2012 1’803 38 34 7 19 1

Bemerkungen:

VA: Vorläufi g Aufgenommene.

Andere Kategorie umfasst:
Hängige NEE / NAWE (Negativer Asyl- und Wegweisungsent-
scheid (vom erweiterten Sozialhilfestopp betroffen);
Diverse (Flüchtlinge über 5 Jahre Aufenthalt, Personen mit
hängiger Kantonszuweisung, Personen mit sistiertem Vollzug);
Diverse Asyl;
Vollzug Wegweisung sistiert (NEE, NAWE).

Der Anteil der unbegleiteten minderjähri-
gen Asylsuchenden an allen Asylsuchenden 
hat in der Schweiz von 5.4% im Jahr 2004 
auf 1.5% im Jahr 2011 abgenommen.
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Tabelle 10.3: Anzahl und Anteil der unbegleite-
ten minderjährigen Asylbewerber/innen (UMA), 
Schweiz, 2004 – 2011

Quelle: Bundesamt für Migration 2012e

Anteil in %

Jahr Anzahl

UMA an 
allen Asyl-
suchenden

15- bis 
18-Jährige 

an den 
UMA Frauen

2004 824 5.4 97 14

2005 415 3.8 94 19

2006 257 2.3 90 19

2007 219 2.0 91 16

2008 631 3.7 96 18

2009 427 2.6 91 13

2010 235 1.5 83 26

2011 327 1.5 84 25

Unbegleitete minderjährige Asylsuchende
und jugendliche Asylsuchende
Angaben zu Kindern und Jugendlichen, die

ohne Begleitung Erwachsener ein Asylgesuch stel-
len, sind für den Kanton Solothurn eingeschränkt 
verfügbar. Im Jahr 2012 werden im monatlichen 
Durchschnitt 24 minderjährige unbegleitete Asyl-
suchende gezählt, im Jahr 2011 sind es 12 und 
2010 sind es 8 (K-ASYL). Bezogen auf alle Perso-
nen des Asylbereichs und mit vorläufi ger Aufnah-
me im Kanton Solothurn sind Ende 2010 399 Kin-
der und Jugendliche bis 18 Jahre, was einem 
Anteil von 32% entspricht (vgl. Amt für soziale 
Sicherheit 2010, 20).

Für die gesamte Schweiz zeigt sich, dass im
Jahr 2011 die unbegleiteten minderjährigen 
Asylsuchenden (UMA) einen Anteil von 1.5% al-
ler Asylsuchenden ausmachen (2004: 5.4%). Der 
grösste Teil der UMA sind zwischen 15 und 18 
Jahre alt (84%; 2004: 97%), ein Viertel ist weib-
lich (2004: 14%). Im Jahr 2011 kommen 53 UMA 
aus Afghanistan, 40 aus Eritrea und 34 aus Tune-
sien (siehe Tabelle 10.3).

10.2.4 Asylentscheide und 
Aufenthaltsregelungen
Asylentscheide
1’024 neue Asylgesuche betreffen im Jahr 

2012 den Kanton Solothurn (Schweiz: 28’631). Im 
selben Jahr werden 735 erstinstanzliche Entschei-
de zu Asylgesuchen im Kanton Solothurn gefällt, 
dazu kommen 154 andere Erledigungen (Schweiz: 
21’443 Entscheide, 3’498 andere Erledigungen). 
Von den Entscheiden machen die Nichteintreten-
sentscheide (NEE) ohne vorläufi ge Aufnahme 
65% aus, 15% beträgt die Anerkennungsquote 

(111 Gesuche) und 19% sind Ablehnungen der 
Asylgesuche (mit oder ohne vorläufi ge Aufnah-
me). Gegenüber 2003 ist die Anerkennungsquote  
im Jahr 2012 höher (15% gegenüber 8%), die NEE 
sind anteilsmässig grösser, die Ablehnungen ge-
ringer geworden (siehe Tabelle 10.4).

Die Asylgewährungen umfassen neben den 
erstinstanzlichen Entscheiden auch positive Ent-
scheide aufgrund von Beschwerden beim Bundes-
verwaltungsgericht oder positive Entscheide nach 
Wiedererwägungsgesuchen (vgl. Bundesamt für 
Migration 2012a, 13).

Tabelle 10.4: Anzahl neue Asylgesuche, 
Verteilung der Entscheide nach Art und Total 
der erstinstanzlichen Erledigungen, Kanton 
Solothurn, 2003 – 2012

Quelle: ASYL
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2003 752 8 4 56 0 32 105 948 6

2004 521 7 11 56 0 26 79 704 9

2005 385 14 19 45 1 21 47 426 12

2006 395 21 25 37 0 16 39 466 18

2007 355 25 17 30 1 28 57 347 19

2008 476 32 19 24 0 26 37 329 23

2009 421 18 19 19 1 43 29 656 16

2010 420 19 18 13 0 49 31 666 18

2011 701 21 12 10 0 58 57 634 21

2012 1’024 15 7 13 1 65 154 889 12

Bemerkungen:

VA: Vorläufi ge Aufnahme.

Anerkennungsquote: Anteil der Asylgewährungen am Total al-
ler Entscheide in % (Asylgewährungen, Ablehnungen und NEE).

Andere Erledigungen: Rückzüge und Abschreibungen.

Entscheide, andere Erledigung und Total Erledigungen sind
erstinstanzliche Erledigungen.

Im Jahr 2012 werden 15% der neuen Asyl-
gesuche gutgeheissen, 2003 waren es 8%.
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Aufenthaltsregelungen
Mit den asylrechtlichen Entscheidungen 

sind, wie einleitend erläutert, unterschiedliche 
Aufenthaltsregelungen verbunden.

So werden im Jahr 2011 89 vorübergehende 
Aufenthaltsregelungen ausgesprochen, welche 
sowohl Asylsuchende wie auch Flüchtlinge be-
treffen können (vorläufi ge Aufnahmen). Gleich-
zeitig werden im selben Jahr 96 vorläufi ge Auf-
nahmen beendet. Die erwähnten 119 bewilligten 
Asylgesuche betreffen zu je knapp der Hälfte 
Asylgewährungen und Familienzusammenfüh-
rungen (bzw. Familieneinbezug).

Neben den Aufenthaltsregelungen auf 
Ebene des Bundes gibt es Regelungen des Auf-
enthalts auf Ebene der Kantone. Diese umfassen 
Regelungen auf Grund des AuG (fremdenpolizei-
liche Regelung4), Härtefall- sowie andere Rege-
lungen. Die Härtefallregelungen5 beziehen sich 
sowohl auf das AuG als auch auf das AsylG. Die 
Zahl der kantonalen Regelungen beläuft sich im 
Jahr 2011 auf 91, wovon 45 Härtefallregelungen 
betreffen (siehe Tabelle 10.5). 

Im Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2011 
werden pro Jahr 38 Asylgewährungen und 48 Fa-
milienzusammenführungen ausgesprochen, wo-
mit der Anteil der Familienzusammenführungen 
an den Asylgewährungen 56% (Schweiz: 53%) 
beträgt. Der Anteil der Härtefallregelungen an 
den kantonalen Regelungen beläuft sich im 
Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2011 auf 70% 
(Schweiz: 68%). Die fremdenpolizeilichen Rege-
lungen betreffen im Jahr 2011 32 Fälle im Kanton 
Solothurn, das sind 35% aller kantonalen Rege-
lungen (Schweiz: 756 Fälle, 24% der kantonalen 
Regelungen).

Von 2003 bis 2011 werden pro Jahr durch-
schnittlich 38 Asylgewährungen und 48 Fa-
milienzusammenführungen ausgesprochen.

Härtefallregelungen im Asylgesetz (AsylG) 
und im Ausländergesetz (AuG)

Die Kantone können mit Zustimmung des 
Bundesamts für Migration (BFM) den fol-
genden Personengruppen Aufenthaltsbe-
willigungen erteilen:
Personen, die dem Asylgesetz unterstehen, 
können Aufenthaltsbewilligungen erteilt 
werden, wenn sie seit mindestens fünf Jah-
ren in der Schweiz leben, ihr Aufenthalts-
ort stets bekannt war und wenn wegen 
fortgeschrittener Integration ein schwer-
wiegender persönlicher Härtefall vorliegt 
(AsylG, Art. 14, Abs 2). Diese Regelung gilt 
auch, wenn ein Asylgesuch rechtskräftig 
abgelehnt wurde.

Vorläufi g aufgenommene Personen, die
dem Ausländergesetz unterstellt sind, haben
nach fünf Jahren Aufenthalt in der Schweiz
das Anrecht, dass Gesuche auf Vorhanden-
sein eines persönlichen Härtefalls vertieft ge-
prüft werden (AuG, Art 84, Abs. 5).

Weiter kann gemäss AuG bei Vorliegen eines
schwerwiegenden persönlichen Härtefalls
eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden,
auch ohne ausländerrechtliche Anwesen-
heitsregelung in der Schweiz (z.B. Sans-Pa-
piers) (Art. 30 Abs. 1 Bst b AuG). Überdies ist
für Personen, welche eine Ehe aus besonde-
ren Gründen beendigen (z.B. wegen eheli-
cher Gewalt) und damit ihren Aufenthalts-
status verlieren würden, eine besondere
Aufenthaltsregelung vorgesehen.

Quelle: Bundesamt für Migration 2012c

4Fremdenpolizeiliche Regelungen: Die fremdenpolizeilichen 
Regelungen betreffen Personen, welche eine Regelung auf-
grund eines Anspruchs erhalten (z.B. Heirat), sowie solche 
welche eine Regelung ohne Anspruch erhalten haben (z.B. 
Familienzusammenführung). Ebenfalls betroffen sind Perso-
nen nach Feststellung der Staatenlosigkeit. Bei Scheidung 
besteht nach drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz ein eigen-
ständiges Aufenthaltsrecht, gleiches gilt auch für verunfallte 
Personen.

5Härtefallregelung: Alle Regelungen nach Art. 84 Abs.5 AuG 
für Personen, welche eine vorläufi ge Aufnahme hatten, so-
wie Härtefallregelungen nach Art. 14 Abs. 2 AsylG für Perso-
nen, welche vorher ein hängiges Asylverfahren hatten.
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Tabelle 10.5: Anzahl vorübergehende und 
defi nitive Aufenthaltsregelungen, Kanton 
Solothurn, 2003 – 2011

Quelle: ZEMIS

Tabelle 10.6: Anzahl Vollzugsunterstützung 
nach Asylverfahren nach Art der Unterstützung, 
Kanton Solothurn und Schweiz, 2003 – 2011

Quelle: ZEMIS
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2003 84 131 12 55 128

2004 143 70 12 30 97

2005 148 68 23 31 65

2006 172 104 42 48 101

2007 99 133 44 29 160

2008 135 149 49 44 125

2009 145 194 55 60 151

2010 122 105 50 73 112

2011 89 96 58 61 91

Durchschnitt
2003 – 2011

126 117 38 48 114

Kanton Soloturn Schweiz
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2003 1 0 29 13

2004 27 0 660 28

2005 93 2 1’829 70

2006 49 3 1’455 120

2007 41 8 1’402 127

2008 109 9 3’742 218

2009 125 19 3’727 502

2010 102 51 3’524 1’561

2011 84 56 2’858 1’714

Durchschnitt
2003 – 2011

70 16 2’136 484

Bemerkungen:

Vorübergehende Aufenthaltsregelungen: Umfasst vorläufi ge 
Aufnahmen und vorläufi ge Aufnahmen für Flüchtlinge.

Beendigungen vorläufi ge Aufnahmen: Umfasst rechtskräftig
aufgehobene vorläufi ge Aufnahmen und Erlöschen vorläufi -
ge Aufnahmen.

Asylgewährungen: Umfasst Asylgewährungen und Familien-
zusammenführungen.

Kantonale Regelungen und Einbürgerungen: Umfasst frem-
denpolizeiliche Regelungen, Härtefallregelungen und andere 
Regelungen.

Vollzugsunterstützung nach Asylverfahren
Zur Umsetzung von negativen Asylgesuch-

sentscheiden werden die betreffenden Personen 
bei der Papierbeschaffung oder bei der Organi-
sation der Ausreise unterstützt. 

Im Kanton Solothurn betrifft im Jahr 2011 
die Vollzugsunterstützung im Rahmen von Asyl-
verfahren insgesamt 140 Fälle, 84 davon zur Pa-
pierbeschaffung und 56 für die Ausreiseorganisa-
tion (siehe Tabelle 10.6). Im Durchschnitt der Jahre 
2003 bis 2011 betreffen 81% (Schweiz: 82%) der 
Vollzugsunterstützungen die Papierbeschaffung 
und 19% die Ausreiseorganisation (18%).

Von 2003 bis 2011 betreffen 81% der Voll-
zugsunterstützungen die Papierbeschaf-
fung und 19% die Ausreiseorganisation.

Im Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2011 
werden 98% der Gesuche um vorläufi ge 
Aufnahme wegen persönlichen Härtefällen 
gutgeheissen. Von den gutgeheissenen Ge-
suchen werden 92% gemäss Ausländerge-
setz und 8% gemäss Asylgesetz bewilligt.

Persönliche Härtefälle
In der Tabelle 10.7 werden Härtefälle von

Personen mit einem rechtskräftig abgewiesenen 
Asylgesuch, für welche später eine Härtefallrege-
lung gemäss Art. 14 Abs.2 AsylG getroffen wur-
de, mitberücksichtigt. Im Durchschnitt der Jahre 
2008 bis 2011 werden 2% der Gesuche im Kanton 
Solothurn abgelehnt (Schweiz: 3%). Von den 
Gutheissungen betreffen 92% Gesuche gemäss 
dem Ausländergesetz (Art. 84 Abs. 5 AuG) und 
8% Gesuche nach Asylgesetz (Art. 14 Abs. 2
AsylG). In der gesamten Schweiz erfolgen 85% 
der Gutheissungen gemäss Ausländergesetz und 
15% gemäss Asylgesetz.
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Ausschaffungshaft

Zwischen 1.1.2008 und 30.6.2010 wurden 
schweizweit 7’136 Haftanordnungen aus-
gesprochen. Davon entfallen 95% auf die 
Ausschaffungshaft, 2% auf Vorbereitungs-
haft und 3% auf Durchsetzungshaft. Im 
Durchschnitt dauert die Ausschaffungshaft 
24 Tage. In 86% der Fälle mit angeordneter 
Ausschaffungshaft konnte die Rückführung 
vollzogen werden. 

Es stehen im März 2011 in der gesamten 
Schweiz 476 Haftplätze für die Ausschaf-
fungshaft zur Verfügung, 10 davon im
Kanton Solothurn.

Quelle: EJPD 2011, 24 und Anhang 25

Tabelle 10.7: Anzahl Gesuchseingänge, Gutheis-
sungen und Ablehnungen von Härtefällen, 
Kanton Solothurn und Schweiz, 2007 – 2011

Quelle: ZEMIS
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2007 * 126 * * 4’195 *

2008 133 117 1 4520 3’977 69

2009 159 142 6 3’245 3’111 115

2010 77 78 2 2’832 2’942 109

2011 52 47 0 2’150 2’068 47

Bemerkungen:

Gesuchseingänge: Total der Gesuche nach Art. 84 Abs. 5 AuG 
und Art. 14 Abs 2. AsylG.

* Für 2007 liegen keine Angaben zu den Gesuchseingängen 
und Ablehnungen vor.

Dublin-Verfahren
Unter dem Titel «Schengen / Dublin» wird die

Zusammenarbeit europäischer Staaten in den Be-
reichen Justiz, Polizei, Asyl und Visa zusammenge-
fasst (vgl. Integrationsbüro EDA / EVD / EJPD 2011).
Schengen startete 1985 und schaffte die Personen-
kontrollen an den Binnengrenzen grundsätzlich
ab. 27 Staaten bilden den Schengenraum (Stand
2011). Die Schweiz ist assoziiertes Mitglied im

Schengenraum. Ein zentrales Instrument bildet 
das europaweite Fahndungssystem, das Schenge-
ner Informationssystem (SIS).

Mit «Dublin» wird die Zusammenarbeit bei 
der Zuständigkeit für die Behandlung von Asylge-
suchen bezeichnet. Damit sollen insbesondere 
mehrfache Verfahren für Asylgesuche derselben 
Person vermieden werden. Ein Instrument dafür 
ist die Fingerabdruckdatenbank Eurodac. An Dub-
lin, das in der ursprünglichen Form 1990 beschlos-
sen wurde, beteiligen sich 30 Staaten (Stand 2011). 

368 Dublin-Verfahren werden im Kanton 
Solothurn im Jahr 2011 eingeleitet (Schweiz: 
10’958). Dabei erklärten sich andere Dublin-Staa-
ten in 270 Fällen für zuständig (sog. Out-Verfah-
ren), während sich umgekehrt die Schweiz bzw. 
der Kanton in 30 Fällen für zuständig erklärten 
(In-Verfahren). In der Schweiz wird 7’014 Out-Ver-
fahren und 907 In-Verfahren zugestimmt, d.h. 
die Zuständigkeit des jeweiligen Staates wird an-
erkannt. Gegenüber 2009 sind im Kanton Solo-
thurn 67% mehr Gesuche insgesamt verzeichnet 
worden (Schweiz: 65%; ZEMIS).

10.3 Strukturelle Versorgung und 
 Versorgungsleistungen

Der Kanton Solothurn ist wie erwähnt dazu 
verpfl ichtet, 3.5% der Asylsuchenden in der 
Schweiz aufzunehmen. Nach der Zuteilung von 
Asylsuchenden auf den Kanton Solothurn, bei der 
das BFM Kriterien, wie bereits in der Schweiz le-
bende Familienangehörige, die Staatsangehörig-
keit oder die Betreuungsintensität der Fälle (z.B. 
unbegleitete minderjährige Asylsuchende, Perso-
nen mit einer Behinderung) berücksichtigt, wer-
den die Asylsuchenden in einem der fünf kanto-
nalen Durchgangszentren untergebracht (Stand 
1.1.2012). In der Regel dauert der Aufenthalt in 
einem Durchgangszentrum zwischen drei und vier 
Monaten (vgl. Amt für soziale Sicherheit 2009, 24).

Die strukturelle Versorgungssituation für 
Asylsuchende im Kanton Solothurn wird im 
nächsten Abschnitt vorgestellt, die dabei er-
brachten Leistungen sind Gegenstand des an-
schliessenden Abschnitts.

10.3.1 Versorgung der Asylsuchenden
Die Führung der kantonalen Durchgangs-

zentren sowie die Betreuung der schutzsuchen-
den Personen sind seit dem 1. Juli 2007 vertrag-
lich der ORS Service AG (ORS) übertragen (vgl. 
Amt für soziale Sicherheit 2009, 24).
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Die Empfangs- und Verfahrenszentren des
Bundes melden die asylsuchenden Personen der 
Triage-Stelle des Durchgangszentrums in Ober-
buchsiten. Die Triage-Stelle verteilt die Asylsuchen-
den dann auf die kantonalen Durchgangszentren. 

Zu Beginn des Jahres 2012 stehen 221, bis 
Ende 2012 noch 288 Plätze in Asyldurch-
gangszentren zur Verfügung. Ein Ausbau 
der Platzzahl ist für 2013 geplant.

Durchgangszentren
Neben dem erwähnten Durchgangszent-

rum in Oberbuchsiten (80 Plätze) werden im Kan-
ton Solothurn per 31. Dezember 2012 Asyldurch-
gangszentren in Balmberg (50 Plätze), Selzach 
(84), Solothurn (Zivilschutzanlage Bürgerspital, 
50) betrieben, zusätzlich existieren kleinere 
Wohnstrukturen (Olten, Gänsbrunnen, Solothurn; 
total 24) (G20.01). Insgesamt stehen per 31.12.2012
in diesen vier Zentren und den Wohnstrukturen
288 Plätze für asylsuchende Personen zur Verfü-
gung (siehe Tabelle 10.8). 

Tabelle 10.8: Anzahl Durchgangszentren und 
Total der Plätze, Kanton Solothurn, 2005 – 2013

Quelle: K-ASYL

Bestand am 1. Januar

Jahr Anzahl Zentren Total Plätze

2005 4 186

2006 3 120

2007 3 120

2008 3 120

2009 5 211

2010 4 199

2011 4 131

2012 5 221

2013 4 288

Durchschnitt 
2005 – 2012

177

Bemerkungen:

2009 und 2010: Total Plätze beinhaltet 20 Plätze begleitetes 
Wohnen (BEWO).

2011 und 2012: Total Plätze ohne begleitetes Wohnen.

2013: Total Plätze beinhaltet 24 Plätze in kleineren Wohn-
strukturen.

In den bestehenden Versorgungsstrukturen
können die Zahl der Zentren und der verfügba-
ren Plätze jeweils der Zahl der Asylsuchenden im
Kanton angepasst werden. Beispielhaft dafür 
sollen die Betriebszeiten des Zentrums Selzach 

von 2005 bis 2012 vorgestellt werden. Das Zent-
rum Selzach war bis am 31.3.2005 mit 55 bis 90 
Plätzen in Betrieb, vom 1.4.2005 bis 30.9.2008 
war es geschlossen, blieb jedoch in strategischer 
Leistungsbereitschaft im Etat des Kantons. Ab 
1.10.2008 wurde es erneut eröffnet mit 60 Plät-
zen und blieb bis Ende 2009 in Betrieb. Wieder-
um geöffnet wurde das Zentrum am 21.3.2011 
mit 30 Plätzen, welches ab 1.6.2011 auf 60 Plätze 
aufgestockt wurde. Aktuell (März 2013) sind 84 
Plätze vorhanden mit einer Maximalbelegung 
von 96 Personen (K-ASYL). Zusätzlich standen im 
Jahr 2005 10 Plätze in der Notunterkunft Bellach 
für die Unterbringung von Personen mit Nicht-
eintretensentscheid zur Verfügung.

Neue Asyldurchgangszentren?

Die kurzfristige Vergrösserung der Platzzah-
len in den kantonalen Asyldurchgangszent-
ren gestaltet sich zunehmend schwieriger.
Dies zeigen Reaktionen auf den Vorschlag
des Regierungsrates, die ehemalige psychia-
trische Klinik Fridau in Egerkingen vorüber-
gehend als kantonales Asyldurchgangszent-
rum zu nutzen. Doch bereits die geplante
und nicht umgesetzte Asylunterkunft «Hell-
chöpfl i» wurde politisch teilweise in Frage
gestellt (vgl. RRB 2012/974).

Im Oktober und November 2012 wurde das 
ehemalige Ausbildungs- und Beschäfti-
gungszentrum für Asylsuchende (Umzug 
im August nach Solothurn) in Zuchwil kurz-
fristig für die Unterbringung von Asylsu-
chenden genutzt (30 Plätze).

Gleichzeitig verringert sich, ohne entspre-
chende Ersatzorte, im Jahr 2013 die Zahl
der verfügbaren Plätze in Durchgangszent-
ren, da die Zivilschutzanlage in Solothurn
auf Ende Mai 2013 nicht mehr zur Verfü-
gung steht (vgl. RRB 2012/2356).

Quellen: RRB 2012/2356; RRB 2012/974; Staatskanzlei 
Kanton Solothurn 2012

Begleitetes Wohnen
Das begleitete Wohnen (BEWO) ist ein An-

gebot für Asylsuchende, vorläufi g Aufgenomme-
ne und Flüchtlinge, die infolge von Belastungen 
traumatischer, psychischer oder sozialer Art eine 
vorübergehende intensivere Betreuung benöti-
gen, damit sie ihren Alltag selbständig bewälti-
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gen können. Wenn die Betreuung einer Person
mit einem erhöhten Betreuungsbedarf die zeitli-
chen, fachlichen oder personellen Ressourcen 
der Sozialregionen bzw. der Sozialbehörden
übersteigt und die möglichen ambulanten Hil-
feleistungen ausgeschöpft sind, können diese 
beim Amt für soziale Sicherheit (ASO) beantra-
gen, diese Person im BEWO aufzunehmen. Das
ASO ist dann für die Organisation und Koordinie-
rung zuständig. BEWO wird im Auftrag des ASO 
und im Rahmen einer Leistungsvereinbarung von 
der ORS angeboten (vgl. Amt für soziale Sicher-
heit 2009, 60).

Betreuung der asylsuchenden Personen
Die Asylsuchenden werden, nach der Auf-

nahme in den Empfangs- und Verfahrenszentren
des Bundes, zunächst den kantonalen Durch-
gangszentren zugeteilt. In einer zweiten Phase 
sind die Einwohnergemeinden bzw. die Sozialre-
gionen für die Betreuung und Unterstützung der
asylsuchenden Personen zuständig.

Für die Betreuung der Asylsuchenden in
den Durchgangszentren im Kanton Solothurn
wurden der ORS im Jahr 2011 durchschnittlich
15.5 Vollzeitstellen bewilligt (2010: 11.1, 2009:
15.5) (K-ASYL). Die Alltagsgestaltung in den
Durchgangszentren wird grundsätzlich in die Be-
reiche Haushalt und Alltag, gemeinnützige Ar-
beit, Freizeit sowie Bildung und Beschäftigung
unterteilt (vgl. ORS Service AG 2012a). Ausserdem
schult die Betreuungsorganisation an den Stand-
orten der kantonalen Durchgangszentren die
schulpfl ichtigen Kinder ein (G20.02). Erwähnens-
wert sind auch Projekte wie «SO-suuber», wo
Asylsuchende des Durchgangszentrums Ober-
buchsiten die Standortgemeinde von Abfall jegli-
cher Art gereinigt haben («Anti-Littering»). Das
Projekt ist derart erfolgreich, dass es auf andere
Durchgangszentren erweitert werden konnte.
Bei den Einsätzen handelt es sich um gemeinnüt-
zige Arbeiten, ohne Konkurrenzierung des loka-
len Gewerbes (vgl. ORS Service AG 2012b).

Gemäss Sozialgesetz des Kantons Solothurn
sind die Einwohnergemeinden bzw. die Sozialre-
gionen mit der Betreuung und Unterstützung
asylsuchender Personen beauftragt, sofern diese
ihren Unterhalt nicht selber bestreiten können.
Dazu gehört es, Asylsuchende adäquat unterzu-
bringen und den Zugang zur medizinischen und
zahnmedizinischen Grundversorgung zu sichern.
Zudem werden die rechtlich vorgesehenen Unter-
stützungsleistungen ausbezahlt und die Asylsu-
chenden auf den korrekten Umgang miteinander
hingewiesen. Dabei müssen sich die Asylsuchen-
den stets an die Anweisungen der Betreuungsper-

sonen oder der Sozialbehörde halten (vgl. Amt für 
soziale Sicherheit 2009, 29).

10.3.2 Leistungen des Asylwesens
Unterstützungspauschale
Asylsuchende Personen erhalten während 

des Asylverfahrens Sozialhilfeleistungen von den 
Sozialregionen resp. den Einwohnergemeinden 
ausbezahlt. Diese Unterstützung orientiert sich 
grundsätzlich an der Ausgestaltung und dem Ver-
fahren in der Regelsozialhilfe. Hingegen sind die 
Ansätze für asylsuchende und vorläufi g aufge-
nommene Personen ca. 20% tiefer angesetzt im 
Vergleich zu schweizerischen oder ausländischen 
Sozialhilfebeziehenden sowie zu anerkannten 
und vorläufi g aufgenommenen Flüchtlingen. So 
wird asylsuchenden Personen keine Integrations-
zulage gewährt, um damit die so genannte 
«Rückkehrfähigkeit» (Amt für soziale Sicherheit 
2009, 97) zu erhalten. Weiter werden, nach Ab-
lauf des Erwerbsverbots, keine Einkommensfrei-
beträge bei Erwerbstätigkeit gewährt. Vorläufi g 
aufgenommene Personen erhalten unter be-
stimmten Voraussetzungen Integrationszulagen.

Die Unterstützungspauschale für Asylsu-
chende beträgt für eine Einzelperson 768 
Franken pro Monat, für vier Personen 1’643 
Franken.

Die Unterstützungsansätze wurden im Jahr 
2008 durch den Regierungsrat festgelegt (vgl. 
RRB 2008/563).

Die Unterstützungspauschale für Asylsu-
chende beträgt für eine Person 768 Franken pro 
Monat, für einen 2-Personenhaushalt 1’175 Fran-
ken und für vier Personen 1’643 Franken pro Mo-
nat (G30.01). Gegenüber dem Jahr 2000 sind die-
se Ansätze zwischen acht und 17 Franken höher.

Die Unterstützungsansätze für anerkannte 
und vorläufi g aufgenommene Flüchtlinge sind 
höher und es können Integrationszulagen sowie 
Einkommensfreibeträge bei Erwerbstätigkeit ge-
währt werden. Für eine einzelne Person beläuft 
sich die monatliche Unterstützungspauschale per 
1.1.2013 auf 986 Franken, bei zwei Personen auf 
1’509 und bei vier Personen auf 2’110 Franken 
(vgl. Amt für soziale Sicherheit 2009, 100; SKOS 
2013, B.2 – 4).
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Im Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2012 
sind die Durchgangszentren zu 90% be-
legt. 2004 waren 60% der Plätze belegt.

Finanzieller Aufwand des Kantons
Der Bund erstattet die Leistungen der Kan-

tone und Einwohnergemeinden im Asyl- und 
Flüchtlingsbereich zurück, wenn auch während 
unterschiedlich langer Dauer. Im Kapitel Kosten 
der sozialen Sicherung werden die Aufwände 
und Erträge im Asyl- und Flüchtlingsbereich dar-
gestellt. Der dort berichtete Rückgang des Ge-
samtaufwands 2011 im Vergleich zu 2004 um 
14% fällt geringer aus, als der Rückgang der An-
zahl asylsuchender Personen im Kanton Solo-
thurn in derselben Zeitspanne (-19%). Der ver-
hältnismässig höhere Aufwand pro Person im 
Asylbereich im Jahr 2011 ist im Zusammenhang 
mit vermehrten Integrationsaufwendungen für 
Flüchtlinge zu sehen.

Nothilfe im Asylbereich

Personen mit einem rechtskräftigen Nicht-
eintretensentscheid oder Wegweisungsent-
scheid sind von der Sozialhilfe grundsätzlich 
ausgeschlossen.

Unter bestimmten Bedingungen haben die-
se Personen Anrecht auf befristete und bei 
Bedarf verlängerbare Nothilfe, welche das 
Überleben dieser Personen bis zur Ausreise 
aus der Schweiz bezweckt. Personen mit ei-
nem abgewiesenen Asylentscheid werden 
bei Vorliegen einer Notlage in den kantona-
len Durchgangszentren untergebracht.

Die Nothilfe sieht als Sach- oder Geldleis-
tung für Nahrung und Hygiene einen An-
satz von neun Franken pro Tag und Person
vor, 14 Franken für zwei und 21 Franken 
für vier Personen. Weiter beinhaltet die
Nothilfe u.a. Beratung und Vermittlung so-
wie die Abgabe von Kleidern bei ausgewie-
senem Bedarf (vgl. Amt für soziale Sicher-
heit 2009, 44).

Quelle: Amt für soziale Sicherheit 2009

Durchschnittliche Belegung der 
Durchgangszentren
Die durchschnittliche Belegung der Durch-

gangszentren liegt im Jahr 2012 bei 95% gegen-
über 60% im Jahr 2004. Im Durchschnitt der Jah-
re 2005 bis 2012 sind 90% der Plätze belegt (siehe 
Abbildung 10.3; G30.02).

Abbildung 10.3: Anteil der durchschnittlich 
belegten Plätze am Total der Plätze in Durch-
gangszentren, Kanton Solothurn, 2005 – 2012

Quelle: K-ASYL
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Bemerkung:

Jahresdurchschnitt der wöchentlichen Belegungszahlen.

Betreuung 
Im Jahr 2011 werden 24 schulpfl ichtige Kin-

der von Asylsuchenden des Durchgangszentrums 
Oberbuchsiten eingeschult. Aus dem Durch-
gangszentrum Selzach werden drei Kinder ein-
geschult (vgl. ORS Service AG 2011).

Ausbildungs- und 
Beschäftigungsprogramme
Die ORS bietet im Auftrag des Kantons Ar-

beits- und Beschäftigungsprogramme für Asylsu-
chende an. Die Beschäftigungsprogramme fi n-
den in Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Wendepunkt in Oftringen, GAP ProWork in 
Grenchen, Heilsarmee Brocki Dreispitz in Basel, 
HEKS Gärten in Solothurn und Postautounter-
nehmen Flury in Balm statt, während die Ausbil-
dungskurse in Solothurn und Olten durchgeführt 
werden. Seit 2012 bietet die ORS zusätzlich wei-
tere interne Beschäftigungsprogramme an, bei-
spielsweise gemeinnützige Programme, Arbei-
ten in Werkstätten und Infrastrukturprogramme. 
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Im Jahr 2012 werden in den sechs externen 
Programmen insgesamt 110 Teilnehmende mit 
Aufenthaltsstatus N und F gezählt. Sie leisteten an 
rund 3’450 Arbeitstagen knapp 29’000 Arbeits-
stunden. Die überwiegende Mehrheit der Teilneh-
menden sind Männer (78%). 59% der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer sind zwischen 17 und 
33 Jahre alt. Im Jahr 2008 werden in drei Program-
men 93 Teilnehmende gezählt, die rund 30’000 
Arbeitsstunden leisteten. 2012 werden zusätzlich 
vier interne Programme durchgeführt, an denen 
insgesamt 553 Personen teilnehmen. Sie leisteten 
an 2’350 Arbeitstagen rund 15’000 Arbeitsstun-
den. Bei den internen Programmen ist der Frau-
enanteil mit 38% höher als bei den extern ange-
botenen Programmen. 63% der Teilnehmenden 
sind höchstens 33 Jahre alt (ORS; G30.03). 

Die Ausbildungskurse werden nach Alpha-
betisierungs-, Grund-, Frauen- und Intensivkursen 
unterschieden. Im Jahr 2012 nehmen in den 42 
Kursen insgesamt 568 Personen teil. Das ergibt 
rund 33’600 Teilnehmendenlektionen. Ein Drittel 

Arbeitsmarktliche Integration für Personen 
mit B- und F-Ausweis

Für vorläufi g aufgenommene Personen (Aus-
weis F) und Flüchtlinge (Ausweis B) besteht ein
gesetzlicher Integrationsauftrag (vgl. Amt für
soziale Sicherheit 2009, 130).

Mit der Genossenschaft Regiomech in Zuchwil
besteht seit Anfang 2010 ein Leistungsvertrag
zur Umsetzung dieses Integrationsauftrags.
Dazu wird in einem Projekt die arbeitsmarktli-
che Integration von sozialhilfeabhängigen
vorläufi g Aufgenommenen und Flüchtlingen
gefördert. In einer ersten Phase werden Mass-
nahmen geprüft und festgelegt sowie Zielver-
einbarungen abgeschlossen. Die zweite Phase
umfasst die Durchführung von Kursen (Bewer-
bungscoaching), die Zuweisung in Qualifi zie-
rungsprogrammen bei Soziallohnwerkstätten
im Kanton, Vermittlung von Praktika, indivi-
duelles Coaching sowie Nachbetreuung.

Die Arbeitsintegrationsprogramme werden in
den Soziallohnwerkstätten der Regiomech in
Zuchwil, der Oltech in Olten und dem Netz-
werk Grenchen durchgeführt. Für das Jahr
2012 hat der Regierungsrat die Platzzahl für
das Programm der Regiomech von 50 auf 70
Plätze erhöht (vgl. RRB 2011/2547).

Im Jahr 2011 werden in den Arbeitsintegrati-
onsprogrammen der Regiomech 9’203 Ein-
satztage der Personen mit F- und N-Ausweis 
gezählt (2010: 7’467). Es werden 175 Eintritte 
(142) und 101 Austritte (97) festgehalten. In 
60 Fällen erfolgt der Austritt, weil eine Stelle
angetreten werden konnte, 26-mal wurde das 
Integrationsprogramm abgebrochen und in 
15 Fällen erfolgt ein Wechsel in die Arbeitslo-
senversicherung (vgl. Regiomech 2011b, 4).

Vom Beginn des Projekts bis Ende 2011 liegen 
Angaben zu Alter und Ausweisart der Projekt-
teilnehmenden vor (vgl. Regiomech 2011a, 2). 
14% der 295 Teilnehmenden sind zwischen 15 
und 24 Jahre, 62% zwischen 25 und 39 Jahre 
und 25% zwischen 40 und 65 Jahre alt. Zwei 
Drittel der Teilnehmenden besitzen einen 
F-Ausweis (Vorläufi g Aufgenommene) und 
31% einen B-Ausweis (Flüchtlinge), 3% haben 
einen Ausweis für Asylsuchende (N) oder eine 
Niederlassungsbewilligung (C).

Quellen: Amt für soziale Sicherheit 2009, 130; Regiomech 
2011b; RRB 2011/2547; Regiomech 2011a

der Teilnehmenden sind Frauen, zwei Drittel Män-
ner. 65% der Kursbesucher/innen sind zwischen 17 
und 33 Jahre alt. Gegenüber dem Jahr 2008 ver-
doppelt sich die Zahl der Kurse (von 20 auf 42) 
und die Zahl der Teilnehmenden steigt um 62%. 
Die Zahl der Teilnehmendenlektionen liegt 2012 
um rund 20% über jener von 2008 (ORS).S

10.3.3 Rückkehr und Rückkehrberatung
Personen mit abgelehnten Asylgesuchen 

oder mit einem Nichteintretensentscheid sind 
aufgefordert, die Schweiz zu verlassen. Die kan-
tonalen Stellen erbringen Rückkehrberatungen 
für solche Personen und können diese mittels 
Rückkehrhilfe auch fi nanziell unterstützen.

Die folgenden Angaben zu den Ausreisen 
und Rückführungen stützen sich auf die von der 
Ausreiseorganisation des Bundes, swissREPAT, ver-
öffentlichten Pressemitteilungen ab. Der Dienst 
swissREPAT ist dem Bundesamt für Migration an-
gegliedert. Es wird unterschieden in freiwillig 
kontrollierte Ausreisen und kontrollierte Rück-
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führungen. Es handelt sich dabei nur um die frei-
willigen Ausreisen bzw. Rückführungen, die auf 
dem Luftweg die Schweiz – durch vom BFM be-
auftragte Organisationen kontrolliert – verlassen 
haben.

Unter freiwillig kontrollierten Ausreisen 
wird verstanden, dass Personen selbständig an den 
Flughafen (Zürich oder Genf) reisen, sich bei ei-
nem von swissREPAT beauftragten Partner melden 
und bereit sind, freiwillig die Schweiz zu verlassen.

44% der Ausreisen von abgewiesenen Asyl-
suchenden aus dem Kanton Solothurn er-
folgen im Jahr 2012 als freiwillig kontrol-
lierte Ausreise, 2009 waren es noch 29%.

Unter kontrollierten Rückführungen von 
Personen spricht man, wenn diese kontrolliert 
zurückgeführt werden. Das heisst, sie reisen in 
der Regel ab Haftanstalt mit der Polizei resp. Se-
curitas an den Flughafen und werden der zustän-
digen Flughafenpolizei übergeben. Durch die Si-
cherheitsbeamten und -beamtinnen folgt sodann 
eine Begleitung bis zum Flugzeug resp. in nur 
wenigen Fällen (2012: 8.2% gesamte Schweiz) bis 
in den Zielstaat. Die Haft, die dabei in den aller-
meisten Fällen zum Tragen kommt, ist die Aus-
schaffungshaft (Art. 76 AuG). Weiter ist ein Weg-
weisungsvollzug direkt ab Strafvollzug oder aus 
der Untersuchungshaft möglich.

Die Zahl der Ausreisen ist im Kanton Solo-
thurn von 2009 bis 2012 deutlich angestiegen, 
gleiches gilt für gesamte Schweiz. Der Anteil der 
freiwillig kontrollierten Ausreisen konnte in die-
sen Jahren gesteigert werden: von 29% im Jahr 
2009 auf 44% im Jahr 2012 (siehe Tabelle 10.9). Die 
Ausreisen im Kanton Solothurn entsprechen im 
Jahr 2012 3.5% aller Ausreisen in der Schweiz, wo-
mit der Kanton Solothurn die Ausreisequote, wel-
che der Zuweisungsquote entspricht, erfüllt hat.

Tabelle 10.9: Anzahl Ausreisen und Verteilung 
nach Ausreiseart, Kanton Solothurn und 
Schweiz, 2009 – 2012

Quelle: Gemäss Auskunft der Abteilung Migration und Schwei-
zer Ausweise, Amt für öffentliche Sicherheit

Kanton Solothurn Schweiz

Anzahl Anteil in % Anzahl

Jahr
Ausreisen 

Total

freiwillig 
kontrollierte 

Ausreisen

kontrollierte 
Rück-

führungen
Ausreisen 

Total

2009 137 29 71 4’449

2010 173 36 64 5’345

2011 213 27 73 6’669

2012 368 44 56 10’588

10.4 Zielerreichung im Asylwesen

Wie weit die angestrebten Ziele im Asylbe-
reich – in Bezug auf den Vollzug der Zuweisun-
gen an die Sozialregionen bzw. Gemeinden so-
wie die Aufenthaltsdauer in Durchgangszentren 
– erreicht werden und welche Aussagen über die 
soziale Lage der Asylsuchenden, vorläufi g Aufge-
nommenen und Flüchtlinge möglich sind, wird 
im Folgenden ausgeführt.

10.4.1 Zuweisungen zu 
Einwohnergemeinden
Im Jahr 2012 sollen insgesamt rund 450 

Asylsuchende neu den Sozialregionen zugewie-
sen werden. Der Bestand an zugewiesenen Asyl-
suchenden per Ende 2011 entspricht 0.5% der 
Bevölkerung (siehe Tabelle 10.10).

Für das Jahr 2011 sehen die normativen 
Vorgaben einen Anteil von 95% der Asylsuchen-
den vor (gemessen an den Bundeszuweisungen), 
die an die Einwohnergemeinden vermittelt wer-
den. Gemäss Geschäftsbericht 2011 des ASO wer-
den im Jahr 49% der vom Bund zugewiesenen 
Asylsuchenden an die Einwohnergemeinden ver-
mittelt (vgl. Amt für soziale Sicherheit 2011a, 4; 
G40.01). Die im Vergleich zu den Vorjahren tiefe-
re Vermittlungsrate an die Einwohnergemein-
den lässt sich durch eine geänderte Umvertei-
lungsstrategie des ASO ab 2011 erklären. Mit 
dem Inkrafttreten des Dublin-Übereinkommens 
werden Personen, bei denen ein Dublin-Verfah-
ren eingeleitet wurde, nicht mehr auf die Ein-
wohnergemeinden weiterverteilt. Der Anteil der 
Dublin-Fälle betrug 2011 rund 50%, 2012 rund 
55%. Unter Berücksichtigung dieses Faktors wur-
de die Vorgabe von 95% erfüllt.
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Tabelle 10.10: Anzahl Zuweisungen von 
Asylsuchenden an die Sozialregionen, 
Kanton Solothurn (Sozialregionen), 2012

Quelle: K-ASYL

Ist-Bestand 
per 31.12.2011

Sozialregion absolut in %

Soll-
bestand 

2012

Auf-
nahme-

soll 2012

Bucheggberg, 
Biberist,
Lohn-Ammannsegg
- BBL

89 0.49 119 30

Dorneck 100 0.51 129 29

Mittlerer und
unterer Leberberg 
- MUL*

79 0.44 119 60

Oberer Leberberg 143 0.56 165 22

Oberes Niederamt
- SON

59 0.44 87 28

Olten 154 0.59 169 15

Solothurn 64 0.40 105 41

Thal-Gäu* 164 0.50 212 78

Thierstein 56 0.40 91 35

Unteres Niederamt 
- SRUN

93 0.50 120 27

Untergäu 65 0.38 112 47

Wasseramt Ost 81 0.55 95 14

Wasseramt Süd 49 0.44 72 23

Zuchwil-Luterbach 77 0.64 79 2

Kanton Solothurn 1’273 0.49 1’674 451

Bemerkungen:

Ist-Bestand per 31.12.2011 in %: Anteil der Asylsuchenden der
Sozialregion an der Bevölkerung der Sozialregion.

Aufnahmesoll 2012: Differenz Sollbestand – Istbestand (Stand 
30.6.2012).

* MUL und Thal-Gäu: Das Aufnahmesoll entspricht nicht der
Differenz von Soll und Ist, da Korrekturen im Bestand der
Durchgangszentren in das Aufnahmesoll mit einfl iessen.

10.4.2 Aufenthaltsdauer in 
Durchgangszentren
Im Globalbudget «soziale Sicherheit» wer-

den 90 Tage als Zielgrösse für die durchschnittli-
che Aufenthaltsdauer in den Durchgangszentren 
des Kantons Solothurn genannt (siehe oben nor-
mative Vorgaben). Ende Januar 2013 beträgt die
durchschnittliche Aufenthaltsdauer für Asylsu-
chende mit Aufenthaltsstatus N, gemessen seit
dem 1. Oktober 2010, 83 Tage (ORS; G40.02). Zu
berücksichtigen ist gemäss Auskunft der Fach-
stelle Asyl, dass bei der durchschnittlichen Auf-
enthaltsdauer von 83 Tagen Aufenthalte von
Personen eingerechnet sind, die nicht an eine 

Einwohnergemeinde weitertransferiert wurden. 
Zudem ist bei Unterbringungsengpässen in den 
Durchgangszentren die Aufenthaltsdauer massiv 
kürzer, in ruhigeren Zeiten entsprechend höher.

Durchschnittlich sind Asylsuchende wäh-
rend 83 Tagen in den Durchgangszentren 
im Kanton Solothurn.

14% der Asylsuchenden im Alter von 18 bis 
65 Jahren im Kanton Solothurn sind er-
werbstätig, bei den vorläufi g Aufgenom-
menen sind es 39%. 2003 waren 9% der 
Asylsuchenden erwerbstätig.

10.4.3 Erwerbstätigkeit von
Asylsuchenden und Ausbildungskurse

Erwerbstätigkeit
Asylsuchende und vorläufi g aufgenomme-

ne Personen unterliegen schweizweit einem drei-
monatigen Arbeitsverbot, welches von den Kan-
tonen um weitere drei Monate verlängert werden
kann. Nach Ablauf des Arbeitsverbots können
asylsuchende und vorläufi g aufgenommene Per-
sonen bei Vorliegen einer arbeitsmarktlichen und
fremdenpolizeilichen Bewilligung grundsätzlich
in allen Wirtschaftsbereichen erwerbstätig sein.
Bei einer Vollzeiterwerbstätigkeit wird asylsu-
chenden Personen, die Sozialhilfe beziehen, 500
Franken Erwerbsunkosten zusätzlich zur Unter-
stützungspauschale ausbezahlt, bei Teilzeiter-
werbstätigkeit werden die Erwerbsunkosten an-
teilsmässig berechnet. Ein Mindestbetrag von 100
Franken wird in jedem Fall unabhängig vom
Pensum als Erwerbsunkosten ausbezahlt.

Von den asylsuchenden Personen im Alter 
von 18 bis 65 Jahren im Kanton Solothurn sind im 
Jahr 2011 14% erwerbstätig (Schweiz: 8%), von 
den vorläufi g aufgenommenen Personen sind es
39% (38%). Im Jahr 2003 sind im Kanton 9% der 
Asylsuchenden erwerbstätig, während gesamt-
schweizerisch 16% einer Erwerbstätigkeit nach-
gehen. Die Anteile der Erwerbstätigen bei den 
vorläufi g Aufgenommenen sind 2003 leicht tie-
fer als 2011 (siehe Abbildung 10.4; G40.03).
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Abbildung 10.4: Anteil der erwerbstätigen 
Asylsuchenden und vorläufi g Aufgenommenen 
an den erwerbsfähigen Personen nach Ausweis-
art, Kanton Solothurn und Schweiz, 2003 – 2011

Quelle: ZEMIS

Kanton Solothurn Ausweis N
Kanton Solothurn Ausweis F
Schweiz Ausweis N
Schweiz Ausweis F
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Bemerkungen:

Erwerbsfähige: Erwerbsfähige Personen im Alter von 18 bis 65
Jahren.

Ausweis N: Asylsuchende

Ausweis F: Vorläufi g aufgenommene Ausländer/innen.

Ausbildungskurse
Primäres Ziel der Ausbildungskurse der ORS 

für asylsuchende Personen ist es, den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern die für den Alltag nö-
tige Sprachkompetenz zu vermitteln, wobei etwa 
70% der Kurse für Teilnehmer/innen mit Niveau 
A0, also mit keinerlei sprachlichen Vorkenntnis-
sen, durchgeführt werden. Erst nach Abschluss 
der Intensivkurse, die maximal 30% des Kursange-
botes betragen, kann ein Niveau A1 erreicht wer-
den. Im Jahr 2012 haben 86% der Prüfungsteil-
nehmer die Kursabschlussprüfungen bestanden.

Rund 5% der Kursteilnehmenden der Jahre 
2008 bis 2012 erreichen das Sprachniveau A2 
(ORS; G40.04).

Soziallohnprojekt und Gemeindearbeits-
plätze für Asylsuchende, vorläufi g Aufge-
nommene und Flüchtlinge

Vermittlungsfähige ausgesteuerte Asylsu-
chende, vorläufi g Aufgenommene und 
Flüchtlinge können dem Soziallohnprojekt 
«solopro» oder einem Gemeindearbeits-
platz (GAP) zugewiesen werden. Asylsu-
chende erhalten im «solopro» und in den 
GAP pauschale Erwerbsunkosten von 500 
Franken pro Monat angerechnet, eine Inte-
grationszulage ist nicht vorgesehen.

Vorläufi g aufgenommene Personen und 
Flüchtlinge erhalten im «solopro» und in 
den GAP Erwerbsunkosten gemäss den 
SKOS-Richtlinien sowie eine Integrationszu-
lage. Diese Zulage beträgt im «solopro» 
maximal 400 Franken, bei den GAP zwi-
schen 100 und 300 monatlich.

Quelle: Amt für soziale Sicherheit 2009, 71

10.4.4 Sozialhilfebezug von 
Asylsuchenden und Flüchtlingen

Sozialhilfebezug von Asylsuchenden 
und vorläufi g Aufgenommenen
Die Sozialhilfestatistik im Asylbereich (eAsyl)

wird seit 2008 vom Bundesamt für Statistik im 
Auftrag des BFM durchgeführt. Das Hauptziel 
der Statistik liegt in der Berechnung des soge-
nannten «Faktors W»: Er gibt an, wie viele Perso-
nen von einer erwerbstätigen Person fi nanziell 
unterstützt werden können und dient zur Be-
rechnung der Globalpauschalen, die das BFM 
den Kantonen vergütet. Daneben informiert die 
Statistik u.a. über das Profi l der Personen des 
Asylbereichs, die Sozialhilfe beziehen, sowie de-
ren fi nanzielle und soziale Lage (vgl. Bundesamt 
für Statistik 2012).

Die Vergleichbarkeit zwischen den Kanto-
nen ist aufgrund unterschiedlicher Erfassungs-
methoden nur eingeschränkt möglich. Die Statis-
tik wird noch bis 2013 weitergeführt, danach 
wird eine Integration in die Sozialhilfestatistik 
erwogen.

Grundgesamtheit sind alle Personen des 
Asylbereichs, für welche die Kantone vom Bund 
die Sozialhilfe in Form der Globalpauschale 1 ab-
gegolten erhalten. Dies umfasst die Asylsuchen-
den (1. und 2. Instanz bis Rechtskraft des Asylent-
scheids) und die vorläufi g aufgenommenen 
Personen in der Schweiz mit höchstens sieben 
Jahren Aufenthalt in der Schweiz.

Methodisch beruht eAsyl auf einer Stichpro-
be von Dossiers, die aus ZEMIS gezogen wird. Für 
2011 umfasst die gesamtschweizerische Erhebung 
7’779 Dossiers (Rücklaufquote 99.97%). Referenz-
monat ist der Juni 2011. In 74% der Dossiers wur-
de im Referenzmonat Sozialhilfe bezogen.
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Die Sozialhilfequote im Asylbereich beläuft 
sich für den Kanton Solothurn auf hochgerech-
net 86% (Schweiz: 83%). Die Quote der Asylsu-
chenden ist mit 92% höher als diejenige der vor-
läufi g Aufgenommenen (78%; Schweiz: Asyl-
suchende 88% resp. 77% vorläufi g Aufgenom-
mene). 69% der geschätzten Anzahl Sozialhilfe-
bezüger/innen entfallen auf die Asylsuchenden, 
31% auf die auf vorläufi g Aufgenommenen. Für
das Jahr 2008 errechnet sich ein Anteil der Asyl-
suchenden von 60%, womit sich die Anteile des
Kantons Solothurn in ähnlichem Bereich bewe-
gen wie die gesamtschweizerischen (vgl. Bundes-
amt für Statistik 2012).

Gemäss Schätzung beläuft sich die Sozial-
hilfequote der Asylsuchenden im Kanton 
Solothurn im Jahr 2011 auf 86% (Schweiz: 
83%).

Abbildung 10.5: Verteilung der Sozialhilfebeziehenden im Asylbereich in der Stichprobe eAsyl nach 
Erwerbsstatus, Kanton Solothurn und Schweiz, 2008 – 2011

Quelle: Bundesamt für Statistik 2012
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Von den Sozialhilfebeziehenden in der
Stichprobe des Kantons Solothurn im Alter zwi-
schen 16 und 65 Jahren sind 55% erwerbslos und 

Basis:

Personen ab 16 Jahren mit Leistungsbezug in der Erhebungsperiode (Anzahl Fälle für 2011: Kanton Solothurn 262; Schweiz 6’516).

18% in einem Beschäftigungsprogramm. Gegen-
über 2008 hat sich der Anteil in Beschäftigungs-
programmen verdoppelt, während sich dieser 
Anteil in der Schweiz mehr als halbiert hat. Diese 
Angaben beziehen sich ausschliesslich auf die 
Stichprobe und sind daher mit Vorsicht zu inter-
pretieren (siehe Abbildung 10.5).

Die Hälfte der Sozialhilfebeziehenden im 
Asylbereich im Kanton Solothurn wohnen (hoch-
gerechnet) in einer Kollektivunterkunft (Schweiz: 
44%), 48% (53%) in einer Individualunterkunft 
und 2% (3%) in anderen Unterkünften. Im Jahr 
2008 wohnten 76% der Sozialhilfebeziehenden 
im Kanton Solothurn in Individualunterkünften 
(Schweiz: 57%) und 22% in Kollektivunterkünf-
ten (41%; vgl. Bundesamt für Statistik 2012).

Die Sozialhilfekosten im Asylbereich vertei-
len sich im Jahr 2011 im Kanton Solothurn zu 
39% auf den Grundbedarf (Schweiz: 37%), 30% 
auf die Wohnkosten (31%), 29% allgemeine Ge-
sundheitskosten (28%) und 3% auf weitere Kos-
ten (4%; vgl. Bundesamt für Statistik 2012).
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Sozialhilfebezug von Flüchtlingen
Getrennt von der Sozialhilfestatistik des 

Asylbereichs publiziert das Bundesamt für Statis-
tik eine Sozialhilfestatistik des Flüchtlingsbe-
reichs. Diese wird standardmässig gesamtschwei-
zerisch ausgewertet. Die Statistik für das Jahr 
2010 weist Angaben zu 5’341 Unterstützungsein-
heiten auf, die in der Erhebungsperiode Leistun-
gen der Sozialhilfe bezogen haben. Die Zahl der 
dabei unterstützten Personen beläuft sich ge-
samtschweizerisch auf 9’440. Der Anteil der Frau-
en an den unterstützten Personen beträgt 40%, 
47% sind unter 26 Jahre alt, 31% sind minderjäh-
rig. Drei Viertel der unterstützten Personen ge-
hören zur Kategorie der Flüchtlinge mit B-Aus-
weis (bis 5 Jahre), 20% entfallen auf die vorläufi g 
aufgenommenen Flüchtlinge mit höchstens sie-
ben Jahren Aufenthalt in der Schweiz (5% übri-
ge). Drei Viertel der Sozialbeziehenden ab 18 
Jahren verfügen über keine berufl iche Ausbil-
dung, 16% haben eine solche oder eine Matur, 
9% weisen einen tertiären Bildungsabschluss auf 
(vgl. Bundesamt für Statistik 2011a).

Gestützt auf Angaben aus dem Jahr 2012 
ergibt sich ein Anteil von 96% der anerkannten 
Flüchtlinge im Kanton Solothurn, die von der So-
zialhilfe unterstützt werden (K-ASYL).

10.4.5 Nothilfe
Die Nothilfe bezweckt, wie erwähnt, das 

Überleben ausreisepfl ichtiger Asylsuchender so-
wie von Personen mit irregulärem Aufenthalt, 
ohne deren Aufenthalt in der Schweiz verlän-
gern zu wollen. Gemäss Auskunft der kantona-
len Fachstelle Asyl liegt die Zahl der Nothilfebe-
züger/innen im Kanton Solothurn zwischen 70 
und 100 Personen pro Jahr. Per Mitte 2012 haben 
gesamthaft 83 Personen im Kanton Solothurn 
Nothilfe bezogen, davon sind etwa 60% Lang-
zeitbeziehende 6.

Rund drei Fünftel der nothilfebeziehenden 
Personen beziehen die Nothilfe in zentralen, kan-
tonal geführten Unterkünften, d.h. in Durchgangs-
zentren und zwei Fünftel infolge eines erhöhten 
Schutzbedürfnisses (Verletzlichkeit; vgl. RRB 2007/ 
2002) in Gemeindestrukturen (vorwiegend sind 
dies Familien mit schulpfl ichtigen Kindern). 

10.4.6 Kriminalität
In der polizeilichen Kriminalstatistik des 

Kantons Solothurn werden, im Gegensatz zur Be-
völkerungsstatistik, Personen aus dem Asylbereich 
auch nach mindestens einjährigem Aufenthalt in 
der Schweiz weiterhin zum Asylbereich gezählt.

Unter Berücksichtigung dieser Einschrän-
kung sind im Jahr 2011 im Kanton Solothurn 162 
von 2’776 polizeilich ermittelten Tatverdächtigen 
gemäss Strafgesetzbuch (StGB) dem Asylbereich 
zugeordnet, was einem Anteil von 5.8% an allen 
Tatverdächtigen entspricht. Bei den Tatverdäch-
tigen gemäss Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 
beläuft sich der Anteil der tatverdächtigen Asyl-
suchenden 6.6% (Total Tatverdächtige: 1’174). 
26.4% macht der Anteil der tatverdächtigen Per-
sonen aus dem Asylbereich bei Zuwiderhandlun-
gen gegen das Ausländergesetz (AuG) aus (PKS).

Die Strafurteilsstatistik erlaubt im Allgemei-
nen keine Unterscheidung der verurteilten Perso-
nen nach Aufenthaltsstatus. Für das Jahr 2009 liegt 
vom Bundesamt für Statistik eine spezifi sche 
schweizweite Auswertung der Polizeilichen Krimi-
nalstatistik, der Strafurteilsstatistik sowie der Ein-
weisungen in den Strafvollzug (Bezugsjahr 2008) 
vor, welche nach Schweizer/innen, Ausländer/in-
nen mit Wohnsitz in der Schweiz sowie nicht in der 
Schweiz wohnhafte Personen aufgeschlüsselt ist. 
Innerhalb der letzten Gruppe wird nach Personen 
im Asylprozess sowie anderen Personen ohne 
Wohnsitz in der Schweiz unterschieden, welche 
keinen Bezug zum Asylprozess haben (vgl. Bun-
desamt für Statistik 2013). Die Personen ohne 
Wohnsitz in der Schweiz werden teilweise mit 
«Kriminaltourismus» in Verbindung gebracht. Für 
Angehörige der EU-/EFTA-Staaten gilt eine visums-
freie Einreise in die Schweiz, was möglicherweise 
den «Kriminaltourismus» begünstigen könnte.

Im Jahr 2009 werden 8.8% aller Personen 
im Asylprozess polizeilich einer Straftat beschul-
digt, während dies für 1.3% der in der Schweiz 
wohnhaften Ausländer/innen und für 0.7% der 
Schweizer/innen gilt (siehe Tabelle 10.11). 8.1%
aller Asylsuchenden und 0.8% der gesamten 
Wohnbevölkerung werden gemäss Erwachse-
nenstrafrecht verurteilt.

Dabei ist das Profi l der Personen zu beach-
ten: Kriminell werden generell vor allem jüngere 
Männer, welche unter den asylsuchenden Perso-
nen besonders häufi g vorkommen (vgl. Bundes-
amt für Statistik 2011b, 62).

6Langzeitbezug in der Nothilfe: «Als Langzeitbeziehende (LAB) 
in einem bestimmten Beobachtungsquartal gelten Nothilfe be-
ziehende Personen, die in mindestens vier vorangegangenen 
Quartalen auch als Nothilfebeziehende in Erscheinung getre-
ten sind oder deren Entscheid mindestens vier Quartale vor 
dem Beginn des Beobachtungsquartals in Rechtskraft getreten 
ist.» (SODK 2012, 6).
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Tabelle 10.11: Anteil von polizeilich beschuldig-
ten Personen, verurteilten Personen und Einwei-
sungen in den Straf- und Massnahmenvollzug 
an der Bevölkerung, nach Aufenthaltsstatus, 
Schweiz, 2008/2009

Quelle: Bundesamt für Statistik 2013

Tabelle 10.12: Verteilung der polizeilich 
beschuldigten Personen, verurteilten 
Personen und Einweisungen in den Straf- und 
Massnahmenvollzug nach Aufenthaltsstatus, 
Schweiz, 2008/2009

Quelle: Bundesamt für Statistik 2013

Abbildung 10.6: Anteil der verurteilten asyl-
suchenden Personen an den verurteilten 
Kinder und Jugendlichen, Kanton Solothurn 
und Schweiz, 1999 – 2011

Quelle: JUSUS (Stand: 5.10.2012)S

Bemerkung:

Bevölkerung, Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) und Strafur-
teilsstatistik (SUS): 2009; Straf- und Massnahmenvollzugssta-
tistik (SVS): 2008.

Bemerkung:

Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) und Strafurteilsstatistik (SUS): 
2009; Straf- und Massnahmenvollzugsstatistik (SVS): 2008.

Bemerkung:

Der Anteil «ohne Angaben» bei Nationalität /Aufenthaltssta-
tus beträgt schweizweit seit 2007 ca. 1–1.5%, davor sind es 
weniger als 15 Fälle pro Jahr (bei Urteilszahlen zwischen 
11’000 und 16’000).

Anteil an der jeweiligen 
Bevölkerungskategorie in %

Bevölkerungs-
kategorie B

es
ch

u
ld

ig
te

 
(P

K
S)

B
es

ch
u

ld
ig

te
 

G
ew

al
td

el
ik

te
 

(P
K

S)

V
er

u
rt

ei
lu

n
-

g
en

 E
rw

ac
h

-
se

n
e 

(S
U

S)

Ei
n

w
ei

su
n

g
en

 
St

ra
f-

 u
n

d
 

M
as

sn
ah

m
en

-
vo

llz
u

g
 (

SV
S)

Gesamte 
Wohnbevölkerung

0.8 0.3 0.8 0.1

Schweizer/innen 0.7 0.2 0.7 0.1
Ausländer/innen 
mit Wohnsitz in 
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rungsgrösse nicht bekannt)
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Gesamte Wohnbevölkerung
Schweizer/innen 52 51 48 42
Ausländer/innen 
mit Wohnsitz in 
der Schweiz

29 37 24 20

Nicht in der Schweiz wohnhafte Personen 
im Asylprozess 4 4 4 12
ohne Wohnsitz in 
der Schweiz

14 8 20 19

unbekannt 0 0 5 6
Total 100 100 100 100

14% aller polizeilich ermittelten Tatver-
dächtigen entfallen auf Personen ohne Wohnsitz
in der Schweiz, während der Anteil asylsuchender
Personen 4% ausmacht. Bei den Verurteilungen
gemäss Erwachsenenstrafrecht entfallen 20% der
Verurteilungen auf Personen ohne Wohnsitz in
der Schweiz und 4% auf Personen des Asylbe-
reichs (siehe Tabelle 10.12). Beim Straf- und Mass-
nahmenvollzug ist u.a. zu berücksichtigen, dass
ausländischen Personen schneller die Freiheit ent-
zogen wird als schweizerischen (vgl. Bundesamt
für Statistik 2011b, 62).

In der Jugendstrafurteilsstatistik wird nach 
der Nationalität bzw. dem Aufenthaltsstatus der
verurteilten Kinder und Jugendlichen unterschie-
den. Im Jahr 2011 machen jugendliche Personen 
aus dem Asylbereich 4.3% der im Kanton Solo-
thurn verurteilten Kinder und Jugendlichen aus 
(Schweiz: 4.0%). Zwischen 1999 und 2011 
schwankt dieser Anteil zwischen 0 und 12.5%, im
Durchschnitt dieser Jahre beträgt der Anteil 
4.8% (Schweiz: 3.8%; siehe Abbildung 10.6).
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Ein Fünftel aller Strafverurteilungen von 
Erwachsenen in der Schweiz entfällt auf 
Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz, 
4% entfallen auf Personen des Asylbereichs 
(Angaben für das Jahr 2009).

10.4.7 Gesundheit
Im Jahr 2012 werden durchschnittlich 888 

Personen aus dem Asylbereich krankenversichert 
(2011: 771; 2010: 717; 2009: 778; (K-ASYL).

Gesundheitsmonitoring der 
Migrationsbevölkerung

Das Bundesamt für Gesundheit hat im Jahr
2004 ein erstes Gesundheitsmonitoring der
Migrationsbevölkerung in Auftrag gege-
ben. Im Rahmen des Nationalen Programms
Migration und Gesundheit (2008 – 2013)
wurde eine zweite Gesundheitsbefragung
bei Personen mit Migrationshintergrund in
Auftrag gegeben (vgl. Arbeitsgemeinschaft
BASS ZHAW ISPM M.I.S TREND 2011, 1). Me-
thodisch wurden Stichproben von Personen
aus insgesamt sechs Ländern befragt, dazu
kommen u.a. schweizerische Personen aus
Gesundheitsbefragung 2007 als Vergleichs-
gruppen. Für den Asylbereich wurden Per-
sonen aus Somalia und Sri Lanka interviewt.

Während die somalischen Befragten ihren
subjektiven Gesundheitszustand als ähnlich
gut wie die Schweizer/innen bezeichneten,
ergab sich für Personen aus Sri Lanka ein
deutlich schlechterer subjektiver Gesund-
heitszustand. Weiter zeigten sich Unter-
schiede zwischen der ständigen Wohnbe-
völkerung und den Asylsuchenden aus den
beiden Ländern hinsichtlich Inanspruchnah-
me von Gesundheitseinrichtungen, dem Er-
nährungs- und Bewegungsverhalten sowie
der Gesundheitskompetenz.

Quelle: Arbeitsgemeinschaft BASS ZHAW ISPM M.I.S
TREND 2011

10.5 Fazit

Die Zahl der Asylgesuche ist vor allem von 
der politischen Lage weltweit abhängig. Gesell-
schaftliche Umwälzungen, wie z.B. diejenigen in 
Nordafrika ab Ende 2010, schlagen sich in höhe-
ren Zahlen von Asylgesuchen (aus Nordafrika) in 
der Schweiz nieder. Dies betrifft damit auch den 
Kanton Solothurn, der in den Jahren 2011 und 
2012 mehr Asylsuchende vom Bund neu zuge-
wiesen erhalten hat als noch in den Jahren davor. 
Dennoch ist die Anzahl der Asylsuchenden und 
vorläufi g Aufgenommenen per Ende 2012 im 
Kanton Solothurn 20% tiefer als im Jahr 2003 
(2012: 1’543, 2003: 1’926; Schweiz: 30% tiefer).

Innerhalb der Personen des Asylbereichs ist, 
zumindest für den Zeitraum von 2008 bis 2011, 
eine anteilsmässige Erhöhung der Zahl der 
Flüchtlinge festzuhalten. So ist der Anteil dieser 
Gruppe an den Personen des Asylbereichs im 
Kanton Solothurn von 9% im Jahr 2008 auf 19% 
im Jahr 2012 angestiegen. Für diese Personen-
gruppe besteht, wie auch für die vorläufi g Auf-
genommenen, ein Integrationsauftrag, so dass 
möglicherweise zukünftig mit vermehrten Auf-
wendungen für die Integration zu rechnen ist.

Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen 
Asylsuchenden ist zwar schweizweit 2011 deut-
lich tiefer als noch 2004, doch ist der Anteil der 
unter 15-Jährigen in den Jahren 2010 und 2011 
höher als in den Vorjahren. Im Kanton Solothurn 
sind Ende 2010 32% der Asylsuchenden und vor-
läufi g Aufgenommenen unter 18 Jahre alt (399 
Personen). Wie weit sich diese Entwicklung fort-
setzt und spezifi sche Angebote erforderlich 
macht, wird sich zeigen.

Bei den Asylentscheidungen, die den Kan-
ton Solothurn betreffen, sind im Vergleich der 
beiden Jahre 2004 und 2012 zwei Resultate fest-
zuhalten. Einerseits ist der Anteil der Asylgewäh-
rungen, also der positiven Asylentscheide, an al-
len Asylentscheiden im Jahr 2012 mit 15% 
doppelt so hoch als noch 2004 (7%), wobei diese 
Anerkennungsquote in den Jahren 2007, 2008 
und 2011 noch höher war (Schweiz 2012: 12%). 
Andererseits ist der Anteil der Nichteintreten-
sentscheide 2012 ebenfalls doppelt so hoch wie 
2004. Zurückgegangen sind anteilsmässig vor al-
lem die Ablehnungsentscheide ohne vorläufi ge 
Aufnahme.

Bei den positiven Asylentscheiden entfällt 
eine Mehrheit der Asylgewährungen in den Jah-
ren 2003 bis 2011 im Kanton Solothurn auf Fami-
lienzusammenführungen bzw. -einbezug, was 
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die höhere Anerkennungsquote teilweise relati-
vieren könnte.

Die Gesuche um vorläufi ge Aufnahme bei 
persönlichen Härtefällen werden zum allergröss-
ten Teil gutgeheissen. Sie erfolgen zu einem ge-
ringen Anteil aufgrund des Asylgesetzes, denn 
der grösste Teil der Gesuche wird auf Grundlage 
des Ausländergesetzes gestellt und gutheissen. Es 
ist seit 2008 eine deutliche Abnahme der Gesuchs-
eingänge sowohl betreffend des Kantons Solo-
thurn wie auch gesamtschweizerisch festzuhalten.

Die Versorgungsstruktur im Kanton Solo-
thurn im Asylbereich erlaubt einen gewissen 
Spielraum für Anpassungen an die jeweiligen 
prognostizierten Zuweisungen des Bundes. Die 
durchschnittliche Belegung der Durchgangszent-
ren in den Jahren 2005 bis 2012 beträgt 95%, 
2004 lag sie bei 60%. Die Betreuung umfasst 
auch Sprachkurse ebenso wie Arbeits- und Be-
schäftigungsprogramme.

Die Leistungen für die Asylsuchenden set-
zen sich vor allem aus einer reduzierten Sozialhil-
fe oder der Nothilfe zusammen. Dazu kommen 
verschiedene Projekte für die Integration, insbe-
sondere für diejenige in den Arbeitsmarkt.

Die Unterstützungspauschalen der Sozial-
hilfe für Asylsuchende sind rund 20% tiefer als 
die Ansätze der SKOS-Richtlinien, da insbesonde-
re keine Integrationszulagen gewährt werden. 
Die Nothilfe beschränkt sich auf ein absolutes 
Minimum zum Überleben. 

Den Unterhalt aus eigener Erwerbstätigkeit 
vollständig zu bestreiten gelingt einer Minderheit 
der Asylsuchenden im Kanton Solothurn. So sind 
im Jahr 2011 geschätzte 86% der Asylsuchenden 
und vorläufi g Aufgenommenen im Kanton Solo-
thurn auf die Sozialhilfe angewiesen (Schweiz: 
83%). Von den 18- bis 65-jährigen asylsuchenden 
Personen im Kanton Solothurn sind im selben Jahr 
14% erwerbstätig, 2003 waren es 9%. Häufi ger 
kommt Erwerbstätigkeit unter den vorläufi g Auf-
genommenen mit 39% vor.

Wie weit die Nothilfe auch abschreckend auf 
neue Asylantragsstellende wirkt, ist datenmässig 
schwierig abzuschätzen. In den letzten Jahren ha-
ben im Kanton Solothurn zwischen 70 und 100 
ausreisepfl ichtige Asylsuchende Nothilfe bezogen.

Asylsuchende haben, im Vergleich zur 
schweizerischen wie auch zur ausländischen 
Wohnwbevölkerung, gesamtschweizerisch einen 
höheren Anteil an den Personen, die polizeilich 

einer Straftat verdächtigt oder strafrechtlich ver-
urteilt werden. Bei diesen höheren Kriminalitäts-
raten ist auch das durchschnittliche Profi l von 
Asylsuchenden zu berücksichtigen, welche häu-
fi g jung und männlich sind. Diese Gruppe kommt 
statistisch gesehen häufi ger mit den Gesetzen in 
Konfl ikt als andere Altersgruppen. Auffällig sind, 
ohne jeglichen Bezug zum Asylwesen, zudem 
Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz, die für 
einen beträchtlichen Anteil der polizeilich ermit-
telten Straftaten wie auch der Strafverurteilun-
gen verantwortlich sind. Diese Personengruppe 
wird teilweise mit «Kriminaltourismus» in Ver-
bindung gebracht.

Teile des Asylbereichs sind von einer Dyna-
mik gekennzeichnet, so fi nden z.B. Gesetzesrevi-
sionen eher häufi g statt. Gerade die aktuelle Dis-
kussion der zehnten Revision (Stand März 2013) 
ist hinsichtlich der Auswirkungen auf die Kanto-
ne von Bedeutung, da im Grundsatz angedacht 
ist, den grössten Teil der Asylverfahren in Bun-
deszentren durchzuführen, während noch etwa 
40% der Asylsuchenden auf die Kantone verteilt 
werden sollen. 

Bezogen auf die normativen Vorgaben lässt 
sich feststellen, dass die angestrebte durch-
schnittliche Dauer von drei Monaten Aufenthalt 
in den Durchgangszentren mit 83 Tagen per 
Ende Januar 2013 erreicht bzw. unterschritten 
wurde. Gleichzeitig misst dieser Indikator die 
Aufenthaltsdauer in den Durchgangszentren, die 
teilweise von den einzelnen Zentren nicht beein-
fl usst werden kann. Das zweite Ziel, im Jahr 2011 
einen Anteil von 95% der vom Bund zugewiese-
nen Asylsuchenden an die Einwohnergemeinden 
zu vermitteln, wurde mit einem Anteil von 49% 
nicht erreicht. Dies ist auf eine geänderte Umver-
teilungsstrategie des ASO ab 2011 zurückzufüh-
ren, nach der Personen, bei denen ein Dub-
lin-Verfahren eingeleitet wurde, nicht mehr auf 
die Einwohnergemeinden weiterverteilt werden. 
Unter Berücksichtigung dieses Faktors wurde die 
Vorgabe von 95% erfüllt.

Abschliessend ist zur Datenlage im Asylbe-
reich festzuhalten, dass einerseits Fragen zur ge-
sundheitlichen und sozialen Situation von Asylsu-
chenden kaum mit amtlichen Statistiken beant-
wortet werden können. Andererseits vermag es 
zu überraschen, dass in den öffentlich abrufbaren 
Standardauswertungen der Asylstatistik keine An-
gaben z.B. zur Alters- und Geschlechtsstruktur der 
Personen des Asylbereichs vorliegen.
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10.6 Die wichtigsten Resultate im Überblick

Zentrale Ergebnisse Sozialbericht 2005 Stand / zentrale Ergebnisse Sozialbericht 2013

Im Kanton Solothurn befi nden sich per Ende 
2003 1’926 Personen im Asylprozess.

Ein Jahr später (2004) waren es 13% weniger.

Ende 2012 befi nden sich gegenüber Ende 2003
20% weniger Personen im Asylprozess im Kan-
ton Solothurn (1’543 Personen).

Gleichzeitig bedeutet der Stand per Ende 2012 
im Kanton Solothurn eine Zunahme der Asylge-
suche um 28% gegenüber dem Vorjahr, die v.a. 
auf eine Zunahme von Gesuchen aus Nordafrika 
zurückzuführen ist.

Im Jahr 2004 hat der Kanton Solothurn 436 Asyl-
suchende neu vom Bund zugewiesen erhalten.

Dieser Wert stellt den tiefsten Wert der Jahre
1992 bis 2004 dar, der höchste Wert wurde
1999 mit über 1’600 Neuzuweisungen gezählt.

Im Jahr 2012 erhält der Kanton Solothurn 905 
Asylsuchende neu vom Bund zugewiesen.

Diese Zahl stellt gegenüber 2004 eine Zunah-
me um 108% dar, höher war die Zahl der Neu-
zuweisungen nur in Folge der Krisen auf dem 
Balkan (1990/91 und 1998/99).

Ein geringer Anteil der Asylgesuche wird be-
willigt.

Im Jahr 2004 werden 7% der Asylgesuche (50 
Gesuche), die den Kanton Solothurn betreffen, 
erstinstanzlich gutgeheissen, 56% der Gesuche 
werden abgelehnt.

Der Anteil der bewilligten (Anerkennungsquote) 
Asylgesuche ist im Jahr 2012 höher als noch 2004.

Der Anteil der bewilligten Asylgesuche, die 
den Kanton Solothurn betreffen, beläuft sich 
im Jahr 2012 auf 15% (111 Gesuche), Ableh-
nungen (ohne vorläufi ge Aufnahme) machen 
13% der erstinstanzlichen Entscheide aus.

Weitere zentrale Ergebnisse Sozialbericht 2013

Asylsuchende, vorläufi g aufgenommene Personen (mit weniger als sieben Jahren Aufenthalt in 
der Schweiz) und Flüchtlinge sind in starkem Ausmass von der Sozialhilfe abhängig.

Dies gilt für den Kanton Solothurn mit einer (geschätzten) Sozialhilfequote von 86% genauso wie 
für die gesamte Schweiz (83%; Angaben für das Jahr 2011). Asylsuchende sind häufi g in einem
Niedriglohnsegment beschäftigt, weshalb es ihnen unter Umständen auch bei Vollzeitbeschäfti-
gung nicht gelingt, sich von der Sozialhilfe abzulösen.

Die als absolutes Minimum konzipierte Nothilfe wirkt möglicherweise eingeschränkt abschreckend.

Zwischen 70 und 100 ausreisepfl ichtige Asylsuchende beziehen pro Jahr Nothilfe im Kanton Solothurn.

Die Kriminalität von asylsuchenden Personen ist überdurchschnittlich, eine deutlich auffälligere 
Gruppe sind aber Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz.

Dies gilt gesamtschweizerisch unter Berücksichtigung des spezifi schen durchschnittlichen Profi ls de-
linquenter Personen. Diese sind, statistisch gesehen, vor allem jung und männlich, ein Profi l das
auch für Asylsuchende überdurchschnittlich zutrifft.
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